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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Dezernentenkonferenz (Vorberatung) 02.03.2026 N 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau 
(Vorberatung) 17.03.2026 Ö 

Hauptausschuss (Vorberatung) 23.03.2026 N 
Stadtvertretung der Residenzstadt Neustrelitz 
(Entscheidung) 26.03.2026 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
1. Die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf der städtebaulichen Rah-

menplanung eingegangenen Hinweise und Anregungen wurden geprüft und werden 
entsprechend den Ausführungen in der Anlage 1 zu dieser Beschlussvorlage behandelt. 

2. Die Stadtvertretung beschließt die städtebauliche Rahmenplanung für das Sanierungs-
gebiet „Strelitz-Alt“ (siehe Anlagen 2 und 3 zu dieser Beschlussvorlage) einschließlich 
der darin verankerten Sanierungsziele und des Maßnahmen- und Finanzierungskon-
zepts nach Prioritäten als Handlungs- und Entscheidungsgrundlage für künftige städti-
sche Planungen. 

 

Beratungsergebnis 
Gremium Sitzung am TOP 
   
 

einstimmig mit Stimmen-
mehrheit ja nein Enthaltung 

laut 
Beschluss-
vorschlag 

abweichender 
Beschluss 
(Rücks.) 
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Sachverhalt 
Mit dem vorliegenden Konzept soll eine Handlungsgrundlage bzw. ein Orientierungsrahmen 
für sämtliche Planungen und Entscheidungen für eine nachhaltige und zukunftsfähige Ent-
wicklung des Sanierungsgebiets „Strelitz-Alt“ geschaffen werden. Die mit dem Rahmenplan 
dokumentierten Ziele der Sanierung stellen zudem eine wesentliche Rechtsgrundlage für die 
im Sanierungsgebiet erforderlichen sanierungsrechtlichen Genehmigungen von Einzelvorha-
ben dar. Darüber hinaus bildet das nach Prioritäten geordnete Maßnahmen- und Finanzie-
rungskonzept die Grundlage für die in den jeweiligen Programmjahren der Städtebauförde-
rung zu beantragenden Fördermittel. 
Mit dem am 19.09.2024 beschlossenen Abschlussbericht zu den vorbereitenden Untersu-
chungen (VU) (VO(S)/2024/008) hat die Stadt bereits wesentliche Inhalte der städtebauli-
chen Rahmenplanung, wie insbesondere Handlungsfelder und Entwicklungsziele, grundle-
gend definiert, weshalb das Durchführungskonzept aus der VU als Grundlage für die Erarbei-
tung der städtebaulichen Rahmenplanung diente.  
Im Rahmen der am 04.09.2025 in Strelitz-Alt durchgeführten Informations- und Beteiligungs-
veranstaltung erfolgte neben der Vorstellung und Diskussion des Entwurfs zum städtebauli-
chen Rahmenplan insbesondere eine erste Priorisierung der darin genannten Maßnahmen. 
Im Anschluss daran wurde der in der Veranstaltung vorgestellte Entwurf (ab 05.09.2025) 
sowie dessen Überarbeitung (ab 20.09.2025) bis zum 12.10.2025 öffentlich ausgelegt. Die 
vorliegende Abwägungstabelle behandelt alle Hinweise und Anregungen aus der Öffentlich-
keitsbeteiligung. Diese sind dementsprechend, neben der in der Beteiligungsveranstaltung 
vorgenommenen Priorisierung der Maßnahmen, in die abschließende städtebauliche Rah-
menplanung eingeflossen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 

 
 
Anlage/n 

1 Abwägungstabelle (öffentlich) 
 

2 Rahmenplan Strelitz-Alt - Bericht (öffentlich) 
 

3 Rahmenplan Strelitz-Alt - Pläne (öffentlich) 
 

4 Dokumentation Stadtteilwerkstatt 04.09.2025 (öffentlich) 
 

 
 
 
 
 

Stadtpräsident    Siegel     Bürgermeister 
 



Anlage 1

Stand 24.02.2026 

Themenbereich Quelle Anregungen

Abwägung

ja = in Planung 
aufgenommen
nein = nicht in Planung 
aufgenommen
bedingt = tlw. in Planung 
aufgenommmen; ggf. weitere 
Prüfung notwendig

Begründung

Ortsbild Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Sollte die St.-Georgs-Kirche nicht saniert werden können, sollte der 
Glockenturm als Gedenkstätte erhalten bleiben und die alten 
Mauern in der Parkgestaltung aufgegriffen werden 

bedingt
Zu detailliert für Rahmenplan, wird als Vorschlag textlich aufgenommen.

Grün-/Freiräume Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Prüfung Möglichkeit eines Springbrunnens/Wasserspiels im 
Stadtpark

bedingt
Zu detailliert für Rahmenplan, wird als Vorschlag textlich aufgenommen.

soziale Infrastruktur Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Im Nachbarschaftshaus sollte ein (selbstorganisierter) Jugendclub 
integriert werden

bedingt
Zu detailliert für Rahmenplan, wird als Vorschlag textlich aufgenommen.

soziale Infrastruktur Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Es braucht neue Anlaufpunkte für Gottesdienste – diese könnten 
ggf. auch in der Begegnungsstätte in der ehemaligen Feuerwehr 
stattfinden

bedingt 
Zu detailliert für Rahmenplan, wird als Vorschlag textlich aufgenommen.

soziale Infrastruktur Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Eine Stadtteilbibliothek könnte in den Räumlichkeiten der 
ehemaligen Feuerwehr Platz finden

bedingt
Zu detailliert für Rahmenplan, wird als Vorschlag textlich aufgenommen.

Grün-/Freiräume Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Fläche für den neuen Festplatz wird teilweise als zu klein 
eingeschätzt

nein
Veranstaltungen können durch Erweiterung in die Bachstraße vergrößert 
werden, daher wird Platz als ausreichend angesehen. 

Grün-/Freiräume Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Bei Festen kann auch die Bachstraße im Sinne einer „Festmeile“ 
mitgenutzt werden

bedingt
s.o. 

soziale Infrastruktur Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Jahnsportplatz statt neuen Festplatz als Festwiese benutzen

nein
Veranstaltungen können durch Erweiterung in die Bachstraße vergrößert 
werden, daher wird Platz als ausreichend angesehen. 

soziale Infrastruktur Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Sollte die Kirche abgerissen werden, könnte der dort entstehende 
Platz als Festplatz genutzt werden

bedingt 
Wird als Vorschlag textlich aufgenommen. 

soziale Infrastruktur Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Vorschläge für das ehemalige Bahnhofsgebäude: Gastronomie, 
Stadtteilbibliothek, Jugendclub

bedingt 
Wird als Vorschlag textlich aufgenommen. 

Nachverdichtung Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Die Garagen an der Bahnhofstraße/Am Bahnhof werden gut genutzt 
und sollten daher nicht zur Nachverdichtung ausgewiesen werden. nein

Die Garagen stellen einen städtebaulichen Missstand dar, daher soll an 
Neuordnung festgehalten werden. Die Integration von 
Stellplätzen/Garagen an gleicher Stelle ist damit nicht ausgeschlossen. 

Nachverdichtung Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Fläche zur Nachverdichtung an der Bachstraße beinhaltet einen 
privaten Garten - dieser sollte rausgenommen werden nein

Die Flächen entsprechen der Abgrenzung bestehender Bebauungspläne 
und stellen daher bestehendes Planungsrecht dar. Die Flächen werden 
daher so belassen. 

Nachverdichtung Stadtteilwerkstatt 04.09.2025

Parkplatz an der Wilhelm-Stolte-Straße/Daniel-Sanders-Straße wird 
nicht gut genutzt und könnte zur Nachverdichtung ausgewiesen 
werden

bedingt

Fläche wird als Fläche mit Aufwertungs- bzw. Neuordnungspotenzial 
aufgenommen. Neben einer baulichen Entwicklung sollen jedoch andere 
mögliche Aufwertungsmaßnahmen auf der Fläche nicht eingeschränkt 
werden.

Nachverdichtung Stadtteilwerkstatt 04.09.2025

Parkplatz an der Wilhelm-Stolte-Straße/Stendlitzstraße (gegenüber 
vom Netto) wird durch Anwohnende gut genutzt und sollte daher 
nicht zur Nachverdichtung ausgewiesen werden

bedingt

Fläche wird als Fläche mit Aufwertungs- bzw. Neuordnungspotenzial 
beibehalten. Die Fläche ist bedeutend für das Ortsbild und soll daher in 
einer Detailstudie näher betrachtet werden. Eine Neuordnung schließt 
eine Integration eines Parkplatzes nicht aus. 

Nachverdichtung Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Instandsetzung und Nutzung von Leerstand sollte prioritär 
gegenüber der Nachverdichtung und Ausweisung von Flächen für 
neuen Wohnraum behandelt werden

nein
Beide Themen sollen gleichrangig behandelt werden.

Nachverdichtung Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Integration eines Hotels in Strelitz-Alt soll geprüft werden 

bedingt
Zu detailliert für Rahmenplan, wird als Vorschlag textlich aufgenommen.

Abwägung der Anregungen der Bürger und Bürgerinnen
Städtebauliche Rahmenplanung Neustrelitz
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Themenbereich Quelle Anregungen

Abwägung

ja = in Planung 
aufgenommen
nein = nicht in Planung 
aufgenommen
bedingt = tlw. in Planung 
aufgenommmen; ggf. weitere 
Prüfung notwendig

Begründung

soziale Infrastruktur Stadtteilwerkstatt 04.09.2025

Freifläche gegenüber dem Theater „Schiefe Ebene” sollte als 
Begegnungsort ausgebaut werden (z.B. Eisdiele)

nein

Fläche wird als Fläche mit Aufwertungs- bzw. Neuordnungspotenzial 
dargestellt. Ein zusätzlicher Begegnungsort an dieser Stelle, welcher 
auch gepflegt werden müsste, scheint nicht notwendig, da entsprechende 
Flächen in der Nähe vorhanden oder geplant sind.  

Ortsbild Stadtteilwerkstatt 04.09.2025

Neugestaltung Ortseingänge: Infotafel oder eine andere Art von 
Beschilderung zur Kenntlichmachung des Stadtteils „Strelitz-Alt“ 
aufstellen 

ja

Im Rahmen einer Umgestaltung wird dieser Punkt berücksichtigt. 

Versorgung Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Angebote für Kinder und Jugendliche (z.B. Spielplatz) bei der 
Entwicklung des Spiegelbergs (bzw. der dort neuentstandenen 
Wohnsiedlung) mitdenken

nein
Das neue Wohngebiet ist nicht Teil des Rahmenplanes. Die Planung 
eines dritten öffentlichen Spielplatzes am Rand des Stadtteils scheint in 
Anbetracht der Bevölkerungszahl als nicht notwendig. 

Versorgung Stadtteilwerkstatt 04.09.2025 DHL-Annahmestelle sollte zentraler gelegen sein nein Kann durch Rahmenplan nicht beeinflusst werden. 

Versorgung Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
vielfältigeres Gastronomieangebot (z.B. am ehemaligen 
Bahnhofsgebäude, in der Neue Mitte Strelitz-Alt)

bedingt
Zu detailliert für Rahmenplan, wird als Vorschlag textlich aufgenommen 

Mobilität und Verkehr Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Maßnahmen zur Verkehrssicherung sollten in der 
Neubrandenburger Straße und Schulstraße für Schulkinder 
umgesetzt werden

bedingt
Im Rahmen einer Umgestaltung wird dieser Punkt berücksichtigt. 

Fuß- und Radverkehr Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Verbindung im Süden entlang der Bahnschienen „Jungfernstieg“ 
sollte ausgebaut werden

ja
Wird in "Rundweg"-Konzeption aufgenommen, Wegeführung wurde 
präzisiert. 

Fuß- und Radverkehr Stadtteilwerkstatt 04.09.2025

Rundweg sollte im Süden verlängert werden: Verlängerung der 
Bachstraße über die Grünfläche nördlich der ehem. JVA entlang 
des Verlaufs der Stendlitz bis zum Bauhof, Jahnsportplatz und 
entlang der Gleise 

ja

Wird in "Rundweg"-Konzeption aufgenommen, Wegeführung wurde 
präzisiert. 

Fuß- und Radverkehr Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Rundweg sollte an historisch wichtigen Orten vorbeiführen und auf 
Tafeln diese erläutern

bedingt
Wird als Vorschlag in Text aufgenommen. 

Fuß- und Radverkehr Stadtteilwerkstatt 04.09.2025 Rundweg sollte ausgeschildert bzw. markiert werden bedingt Wird als Vorschlag in Text aufgenommen. 

Mobilität und Verkehr Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Randbereiche und Gehwege am Alexanderplatz  und entlang der 
Neubrandenburger Straße sollten saniert werden bedingt

Alexanderplatz: wird zurzeit saniert. 
Neubrandenburger Straße: Eine Aufwertung der Neubrandenburger 
Straße ist nur punktuell vorgesehen. 

Mobilität und Verkehr Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Radweg entlang der Wilhelm-Stolte-Straße direkt vor den 
Stadtwerken ist besonders sanierungsbedürftig

ja
Im Rahmen einer Umgestaltung wird dieser Punkt berücksichtigt. 

Mobilität und Verkehr Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Schaffung eines Einbahnstraßensystem: Straße der Freundschaft – 
Josef-Jakubowski-Straße – Alte Mühlenstraße nein

Aus Sicht der Verkehrsplanung nicht sinnvoll, da Verkehrszahlen dies 
nicht erfordern und unnötiger Umgehungsverkehr verursacht werden 
würde, welcher andere Straßen zusätzlich belasten würde. 

Mobilität und Verkehr Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Es sollte geprüft werden, ob die Wesenberger Straße als 
Einbahnstraße qualifiziert werden kann nein

Aus Sicht der Verkehrsplanung nicht sinnvoll, da Verkehrszahlen dies 
nicht erfordern und unnötiger Umgehungsverkehr verursacht werden 
würde, welcher andere Straßen zusätzlich belasten würde. 

Mobilität und Verkehr Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Sanierung der Seitenstraßen sollte prioritär zu der Sanierung der 
Wilhelm-Stolte-Straße umgesetzt werden

bedingt 
Einige Seitenstraßen sollen prioritär umgesetzt werden. 

Mobilität und Verkehr Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
In der Josef-Jakubowski-Straße fehlen Parkplätze (Begründung: 
viele junge Familien ziehen ein)

nein
Nicht nachvollziehbar, da Zeilenbebauung zwischen der Wilhelm-Stolte-
Straße und der Josef-Jakubowski-Straße eigene Parkplatzflächen hat. 

Mobilität und Verkehr Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Bei der Sanierung der Straßen sollen barrierefreie Übergänge 
(abgesenkte Bordsteine) geschaffen werden 

ja
Im Rahmen einer Umgestaltung wird dieser Punkt berücksichtigt. 

Mobilität und Verkehr Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Auf Höhe des Jahnsportplatzes sollte eine Haltestelle an der 
Wilhelm-Stolte-Straße ergänzt werden nein

Die nächstgelegene Haltestelle (Alex) ist zu Fuß 400 m  entfernt. Dies 
wird als verträglich anerkannt. Zudem hat aber letztendlich nur die 
Verkehrsgesellschaft Einfluss auf die Einrichtung neuer Haltestellen.

Mobilität und Verkehr Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Für den Ausbau der Erschließung der Kita Löwenzahn steht 
insbesondere in der Neubrandenburger Straße nur wenig Raum zur 
Verfügung, da diese von Bebauung umgeben ist

ja
Im Rahmen einer Umgestaltung wird dieser Punkt berücksichtigt. 
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Themenbereich Quelle Anregungen

Abwägung

ja = in Planung 
aufgenommen
nein = nicht in Planung 
aufgenommen
bedingt = tlw. in Planung 
aufgenommmen; ggf. weitere 
Prüfung notwendig

Begründung

Klimaschutz und Energie Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Alle Straßenlampen sollten mit PV ausgestattet werden

nein
Straßenlampen wurde auf LED umgerüstet, eine zeitnahe Ausstattung 
wäre nicht wirtschaftlich. 

Begrünung Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Für Begrünung im Stadtraum sollten nur heimische Pflanzen 
genutzt werden 

ja
Zu detailliert für Rahmenplan, wird als Vorschlag textlich aufgenommen.

Begrünung Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Versiegelung ohne schattenspendende Elemente wie am Alex sollte 
vermieden werden 

bedingt
Zu detailliert für den Rahmenplan, im Rahmen einer Umgestaltung wird 
dieser Punkt weitmöglichst berücksichtigt.

Begrünung Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Sanierungsbedürftige Straßen sollten zusätzlich ein 
Begrünungskonzept erhalten  

ja
Im Rahmen einer Umgestaltung wird dieser Punkt berücksichtigt. 

Begrünung Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Grünfläche im Süden an der Wilhelm-Stolte-Straße (Kleingärten) 
sollte in den Rahmenplan aufgenommen werden

nein
Die Grünfläche befindet sich außerhalb des Sanierungsgebietes.

Begrünung Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Die Begrünung der Wilhelm-Stolte-Straße sollte im Sinne einer 
Allee an alte Ansichten der Straße angelehnt werden 

ja
Im Rahmen einer Umgestaltung wird dieser Punkt berücksichtigt. 

Grün-/Freiräume Stadtteilwerkstatt 04.09.2025

Grünfläche im Süden an der Wilhelm-Stolte-Straße stellt als 
ehemaliger fürstlicher Garten das Zentrum der „Mutterstadt Strelitz“ 
dar und sollte als öffentliche Parkanlage für das Wohngebiet 
gestaltet werden

nein

Fläche wird als Fläche mit Aufwertungs- bzw. Neuordnungspotenzial 
dargestellt. Ein zusätzlicher Begegnungsort an dieser Stelle, welcher 
auch gepflegt werden müsste, scheint nicht notwendig, da entsprechende 
Flächen in der Nähe vorhanden oder geplant sind.  

soziale Infrastruktur Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
mehr multifunktionale Sportstätten in Strelitz-Alt gewünscht für alle 
Generationen (z.B. Volleyballfeld, Tischtennisplatten, Fitness- und 
Bewegungsräume) 

ja
Im Rahmen einer Umgestaltung des Stadtparkes und der Fläche nördlich 
es Bahnhofs wird dieser Punkt berücksichtigt. 

Mobilität und Verkehr Stadtteilwerkstatt 04.09.2025 Jahnsportplatz benötigt mehr Parkplätze bedingt Aspekt wird bei einer Qualifizierung des Jahnsportplatzes geprüft. 

Klimaschutz und Energie Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Nach einer Anfrage an die Wohngesellschaft sind PV-Anlagen auf 
dem Dach des Gebäudes Wilhelm-Stolte-Straße 33 – 47 aus 
statischen Gründen nicht möglich

ja
Gem. Aussage der MWG eG ist eine Ausstattung mit PV-Anlagen aus  
wirtschaftlichen Gründen nicht tragfähig.

Klimaschutz und Energie Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
PV-Freifläche am Spiegelberg sollte aufgeständert gebaut werden, 
um die Flächen darunter (z.B. für extensive Viehhaltung) nutzen zu 
können 

ja
Kann bei einer Umsetzung berücksichtigt werden. 

Klimaschutz und Energie Stadtteilwerkstatt 04.09.2025
Gartenanlage zwischen dem Netto-Parkplatz und dem ehemaligen 
Ärztehaus steht bei Starkregen regelmäßig unter Wasser ja

Wird als Fläche mit Potenzial für Regenwassermanagement mit 
aufgenommen. 

Mobilität und Verkehr ID 1 Aufnahme Stendlitzstraße mit "Priorität zur Aufwertung Fahrbahn" bedingt Eine Aufwertung der Stendlitzstraße ist nur punktuell vorgesehen. 

Radverkehr ID 1
Verbindung der Radwege von den Straßen Am Bahnhof und Carl-
Meier-Straße hin zu dem zentralen Radweg Wilhelm-Stolte -Straße. bedingt 

Der Radverkehr wird beim Umbau der Schulstraße sowie der anderen 
Seitenstraße integriert. Genaue Maßnahmen können zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht benannt werden. 

Lärm/
Mobilität und Verkehr 

ID 1
Teerbelag bei Sanierung der Bahnhofstraße um Lärmbelastung zu 
reduzieren. 

nein
Aus denkmalschutzrechtlichen Gründen kann der Straßenbelag nicht 
ausgetauscht werden. 

Lärm ID 1
Lärmschutzmaßnahme entlang der Bahngleise 

nein
In Lärmaktionsplanung des Bundes ist das Gebiet nicht als hochbelastet 
eingestuft, daher wird derzeit kein Bedarf einer Lärmschutzmaßnahme 
gesehen. 

Mobilität und Verkehr ID 2
Zufahrt von der B 96 nach Altstrelitz schließen, die Abfahrt von Alt 
Strelitz zur B 96 offen lassen 

nein
Zufahrten liegen nicht im Betrachtungsgebiet des Rahmenplans. 

Mobilität und Verkehr ID 2
Zebrastreifen in der Wilhelm-Stolte-Straße zum Alex und an der 
Straße der Freundschaft. 

bedingt 
Zusätzliche Querungsmöglichkeiten werden im Rahmen der 
Umbaumaßnahme der Wilhelm-Stolte-Straße geprüft. 

Mobilität und Verkehr ID 2

Die Straßenbeläge erneuern Bahnhofstr. / Wesenberger Str. und 
andere angrenzende Str. Teilweise würde eine Asphaltschicht 
reichen, teilweise sollten auch die Straßenlöcher beseitigt werden . 
Alle Straßen sind sehr schlecht für Rollstuhlfahrer usw. 

bedingt 

Im Rahmen einer Umgestaltung der einzelnen Straßen werden diese 
Punkte berücksichtigt. 
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Themenbereich Quelle Anregungen

Abwägung

ja = in Planung 
aufgenommen
nein = nicht in Planung 
aufgenommen
bedingt = tlw. in Planung 
aufgenommmen; ggf. weitere 
Prüfung notwendig

Begründung

Ortsbild ID 2

Auch sollte sich um die Hausruinen gekümmert werden wie das 
Haus am Sportplatz / Haus Wilhelm-Stolte Str.123 und die 
eingefallene Wäscherei, wo man einen Rewe Markt erbauen 
könnte, man sollte nur Rewe fragen, ob Interesse da ist . 

bedingt 

(Haus am Sportplatz: Vermutlich Wilhelm-Stolte-Straße 3)
Wilhelm-Stolte-Straße 3 und 123 werden als Gebäude mit 
Modernisierungs-/Instandhaltungsbedarf eingestuft. Damit wird den 
Eigentümerinnen und Eigentümern die Möglichkeit zur Förderung bei der 
Sanierung gegeben. Die Eigentümerinnen und Eigentümer können nicht 
verpflichtet werden, entsprechende Maßnahmen durchzuführen. 
Alte Wäscherei: Vermutlich Gebäude am Großen Spiegelberg: Für das 
Gelände am Großen Spiegelberg ist eine gewerbliche Nutzung 
vorgesehen.   

Ortsbild ID 2
Auch das Haus am Bahnhof Neustrelitz sollte weg oder sofort 
saniert werden, das ist das erste was man sieht wenn man per Zug 
ankommt !

nein
Liegt nicht im Betrachtungsgebiet des Rahmenplans. 

Mobilität und Verkehr ID 3

Eine hohe Priorität sehen wir im Straßenbegleitgrün der Wilhelm-
Stolte-Straße, angelehnt an das historische Stadtbild mit 
Lindenallee. Die zentrale Straße ist prägend für Altstrelitz, und steht 
derzeit leider recht schmucklos da. In der neu angelegten Allee, 
einhergehend mit einer Anpassung des Straßenschnittes (nach 
Leitbild Stadtentwicklungskonzept) sehen wir ein großes Potenzial 
die Wahrnehmung von Altstrelitz deutlich aufwerten zu könne, da in 
aller Regel der Weg von und nach Altstrelitz über diese zentrale 
Straße verläuft. Auch entspricht die Begleitbegrünung dem immer 
wichtiger werdenden Leitbild der Schwammstadt, und fügt sich 
damit schlüssig in das Entwicklungskonzept unserer Stadt. Letztlich 
zeigt sich die Linde als ausgezeichneter Stadtbaum.

ja

Die Auswahl und Ausstattung mit Straßenbegleitgrün ist ein wichtiger 
Aspekt im Rahmen der Umbaumaßnahme der Wilhelm-Stolte-Straße und 
wird im Rahmen der Planung für die Straße näher betrachtet. 

soziale Infrastruktur ID 3

Die neu errichteten Sportanlagen neben der Sporthalle sollten 
unbedingt öffentlich zugänglich so dass Kinder und Jugendliche 
nachmittags und am Wochenende die Möglichkeit haben diese 
nutzen zu können. Die vorhandenen Sportplätze der Beruflichen 
Schule und im Süden von Altstrelitz stehen der öffentlichen Nutzung 
nicht zur Verfügung. Der Mehrwert ist daher recht begrenzt. 
Demnach scheint es klug, die neuen Sportanlage bestmöglich 
Vandalismus-sicher auszuführen

ja

Eine Mehrfachnutzung wird bei der Planung der Fläche mit untersucht. 

soziale Infrastruktur/
Grün- und Freiflächen 

ID 3

Neben den neuen Spielplätzen sollte auch ein attraktiver Platz für 
Jugendliche mit in die Planung aufgenommen werden - z.B. 
Skaterpark mit Halfpipe (das wäre mal was von Wert, und würde 
unseren Jugendlichen vermitteln, dass diese von der Stadt und 
ihren Bürgern gesehen und geschätzt werden). Bislang ist uns kein 
öffentlicher Aufenthaltsort für Jugendliche in Altstrelitz bekannt. Im 
Allgemeinen fällt das Bedürfnis von öffentlichen Aufenthaltsplätzen 
für Jugendliche bei der Stadtplanung schnell herunter, da solche 
Orte zumeist als potenzielle Problemplätze wahrgenommen werden.

ja

Ein Ort für Jugendliche soll auf der Freifläche nördlich des ehemaligen 
Bahnhofsgebäudes entstehen. Zusätzlich können andere Ort (zum 
Beispiel der Stadtpark) durch die Aufstellung von Calisthenics-Elementen 
für Jugendliche attraktiv gestaltet werden. 
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Themenbereich Quelle Anregungen

Abwägung

ja = in Planung 
aufgenommen
nein = nicht in Planung 
aufgenommen
bedingt = tlw. in Planung 
aufgenommmen; ggf. weitere 
Prüfung notwendig

Begründung

Klimaschutz und Energie ID 3

Wir sehen in der zentral gelegenen Brachfläche am Großen 
Spiegelberg ein großes Potenzial für die zukünftige 
Stadtentwicklung. Unserer Auffassung nach wäre es ein Fehler 
diese ausschließlich der Nutzung einer Freiflächen-PVA zur 
Verfügung zu stellen. Damit wäre dieses zukünftige innerstädtische 
Entwicklungspotenzial vertan. Dieser Fehler wurde, unserer 
Auffassung nach, bereits bei der großen Freiflächen-PVA neben 
dem Klinikum begangen, und sollte nicht noch einmal wiederholt 
werden! Im anschließenden Umland bestehen hingegen 
ausreichend geeignete Flächen für derartige Projekte, welche die 
zukünftige Stadtentwicklung nicht behindern.

ja

Es soll nicht die gesamte Fläche für eine Freiflächen-PV-Anlage genutzt 
werden. Die Möglichkeit, einen Teil des Gebiets als Freiflächen-PV-
Anlage zu nutzen, wird als Chance gesehen, dass auf dem Gebiet etwas 
passieren kann, sollte ein Gewerbegebiet aufgrund der komplizierten 
Eigentumsverhältnisse nicht umgesetzt werden können. 

Grün- und Freiflächen ID 4
Generationsübergreifender Gemeinschaftsgarten 

bedingt 
Zu detailliert für Rahmenplan. Wird als Vorschlag textlich in Bericht 
aufgenommen für die Fläche nördlich des Bahnhofgebäudes. 

Grün- und Freiflächen/
Klimaschutz und Energie 

ID 4
Streuobstwiese

bedingt 
Zu detailliert für Rahmenplan. Wird als Vorschlag textlich in Bericht 
aufgenommen für die Fläche nördlich des Bahnhofgebäudes. 

Grün- und Freiflächen/
Klimaschutz und Energie 

ID 4
Insekten/Wildblumenwiese 

bedingt 
Zu detailliert für Rahmenplan. Wird als Vorschlag textlich in Bericht 
aufgenommen für die Fläche nördlich des Bahnhofgebäudes. 

ID 4 Futterstellen für Streunerkatzen nein Nicht Bestandteil eines Rahmenplans

Mobilität und Verkehr Seniorengruppe 1. Brief 
Schließung der Alten Mühlenstraße soll bestehen bleiben

nein
Die Öffnung ist bereits vor der Aufstellung des Rahmenplanes 
beschlossen worden. Die Öffnung wird im Rahmenplan übernommen. 

Mobilität und Verkehr Seniorengruppe 2. Brief

Einbindung folgender Straßen in den geplanten Rundweg:  
Jungfernstieg, Altes Bahnhofsgelände, Wesenberger Straße, Daniel-
Sanders-Straße, Hittenkofer Straße, Carl-Meier-Straße, 
Schulstraße. 

ja

Die Wegeführung des Rundweges wurde im Nachgang der 
Stadtteilwerkstatt detaillierter dargestellt und entspricht nahezu der 
vorgeschlagenen Route. 

Mobilität und Verkehr Seniorengruppe 2. Brief Josef-Jakubowski-Straße 22 als Zufahrt zum Rundweg nutzen nein Neben dem Grundstück befindet sich bereits ein öffentlicher Weg. 

Mobilität und Verkehr Seniorengruppe 2. Brief

Wiedererrichtung einer Überquerungsmöglichkeit der Bahntrasse 
zwischen der verlängerten Wesenberger Straße und An der Trift 
(ehem. "Kuhbrücke")

nein

u. a. im Rahmen der Aufstellung des B-Plans Nr. 09/91 Großer 
Spiegelberg geprüft: zusätzliche Querungsmöglichkeit entlang der 
Hauptstrecke der Bahn ist seitens der Deutschen Bahn AG 
ausgeschlossen, zudem unverhältnismäßig hoher Kostenumfang

Mobilität und Verkehr Seniorengruppe 2. Brief
Bau eines Radweges in der Wesenberger Straße 

ja
Im Rahmen einer Umgestaltung der Wesenberger Straße werden  diese 
Punkte berücksichtigt. 

Mobilität und Verkehr Seniorengruppe 2. Brief
Barrierefreiheit insb. im Bereich der Einfahrten in der Fürstenberger 
Straße 

nein
Die Fürstenberger Straße liegt nicht im Betrachtungsgebiet des 
Rahmenplans. 

Mobilität und Verkehr Seniorengruppe 2. Brief
Oberflächenbeschaffenheit und Radweg in der Carl-Meier-Straße  

nein
Die Carl-Meier-Straße liegt nicht im Betrachtungsgebiet des 
Rahmenplans. 

Mobilität und Verkehr Seniorengruppe 2. Brief
Abriss der Garagen in der Carl-Meier-Straße 

nein
Die Carl-Meier-Straße liegt nicht im Betrachtungsgebiet des 
Rahmenplans. 

Mobilität und Verkehr Seniorengruppe 2. Brief
Sanierung des Straße Bauhof: Oberflächenbeschaffenheit, Breite, 
Geh- und Radwege 

ja
Im Rahmen einer Umgestaltung der Straße Bauhof  werden  diese Punkte 
berücksichtigt. 

Mobilität und Verkehr Seniorengruppe 2. Brief
Erweiterung der Sanierung der Straße Bauhof bis zu den 
Kleingärten 

nein
Der Teil der Straße liegt nicht im Betrachtungsgebiet des Rahmenplans.

Mobilität und Verkehr Seniorengruppe 2. Brief
Gang zwischen Wilhelm-Stolte-Straße 16 und 18: Bau eines Geh- 
und Radweges 

ja
Wird als Vorschlag übernommen. 

Ortsbild Seniorengruppe 2. Brief Verbesserung der Fassade altes Gefängnis (JVA) ja Sanierung der JVA ist als eigene Maßnahme aufgenommen. 

Ortsbild Seniorengruppe 2. Brief
Abriss Wilhelm-Stolte-Straße 3 und Neubau 

nein
Der Gebäudekomplex ist als sanierungsbedürftig aufgenommen. Dies 
ermöglicht den Eigentümern und Eigentümerinnen eine Sanierung mit 
Unterstützung von Fördermitteln, verpflichtet aber nicht zu eben dieser. 
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Ortsbild Seniorengruppe 2. Brief Garagen in der Bohlenstraße sollen abgerissen werden ja Garagenkomplex ist als Fläche mit Neuordnungsbedarf aufgenommen. 

Ortsbild Seniorengruppe 2. Brief

Abriss Großer Spiegelberg und Bau einer Schwimmhalle. 

nein

Die Aufwertung und Neuordnung des Geländes ist im Rahmenplan 
aufgenommen. Eine Bebauung mit einer Schwimmhalle ist nicht 
vorgesehen. Derzeit ist der Bau einer Schwimmhalle finanziell für die 
Stadt nicht umsetzbar. Zudem wäre entsprechend einer vorliegenden 
Studie die Errichtung einer Schwimmhalle an einem zentralen Standort 
vorzusehen.

Klimaschutz und Energie MWG

"Ihrem  Vorschlag weiter Photovoltaik auf unseren Dachflächen im 
Wohngebiet Strelitz Alt auszubauen, können wir aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht entsprechen und möchten, dass unsere Häuser 
diesbezüglich aus Ihrem Plan gestrichen werden.  Wir haben uns 
intensiv in den vergangenen 2 Jahren mit den Stadtwerken 
Neustrelitz mit diesem Thema u.a. auch mit einem 
Mieterstrommodell beschäftigt und müssen leider resümieren, dass 
dieses Vorhaben für keine Seite tragfähig ist."

ja

Hinweis wird übernommen. 

Ortsbild MWG

"An unseren Grundstücken arbeiten wir bereits und Sie können die 
beiden Innenhöfe / Parkplätze der Wesenberger Str.  9-13 sowie W.-
Stolte Str. 5-11 / Jakubowskis Str. / Alte Mühlenstraße in Ihrer 
Bestandsbeschreibung dahingehend aktualisieren, dass diese in 
den vergangenen beiden Jahren komplett neu gestaltet wurden und 
wir diese nicht mehr wie in Ihrem Plan ausgewiesen, als 
„Aufwertungs- und Neuordnungspotential“ ansehen. "

ja

Hinweis wird übernommen. 

Nachverdichtung MWG

"Bahnhofstraße/ Am Bahnhof – Garagenkomplex: Hier bitten wir um 
Rückstellung. Wir wollen dieses Gebiet entwickeln, daher hatten wir 
es gekauft. Auch bezüglich der Neuordnung der  
Eigentumsverhältnisse hinsichtlich einem Mix aus Miet- und 
Pachtgaragen benötigen wir Zeit."

bedingt

Fläche wird als Fläche mit Aufwertungs- bzw. Neuordnungspotenzial 
aufgenommen. Neben einer Neuordnung und Nachverdichtung werden 
andere mögliche Aufwertungsmaßnahmen auf der Fläche nicht 
eingeschränkt.
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1 EINLEITUNG 

1.1 Gebietsbeschreibung 

Das Untersuchungsgebiet „Strelitz-Alt“ umfasst das Sanierungsgebiet des gleichnamigen Neustrelitzer Stadtteils. 

Das Sanierungsgebiet mit einer Fläche von 70,2 ha besitzt als zentraler Siedlungsbereich des Stadtteils, welcher 

durch Kriegszerstörung und Wiederaufbau mehrfach überformt wurde, eine besondere stadtgeschichtliche und 

identitätsstiftende Bedeutung. Er ist Wohnstandort, Standort verschiedener überörtlicher Einrichtungen sowie 

historischer Siedlungskern gleichzeitig.  

Strelitz-Alt stellt den südlichen Ortseingang der Residenzstadt Neustrelitz dar und ist durch die Wilhelm-Stolte-

Straße nach Süden an die Bundesstraße B96 in Richtung Fürstenberg, Oranienburg und Berlin und nach Norden 

an die Neustrelitzer Innenstadt angeschlossen. Nordwestlich wird das Gebiet durch den Gewerbepark Großer 

Spiegelberg begrenzt und führt anschließend entlang des Siedlungsbereiches der Wilhelm-Stolte-Straße bis zum 

südlich gelegenen Jahnsportplatz. Östlich ist der Bereich durch die Hittenkoferstraße sowie Neubrandenburger 

Straße abgegrenzt. Die westliche Grenze bilden Bahnschienen.   

Zum Stichtag 31.12.2024 lebten 4.332 Personen im Stadtteil Strelitz-Alt, 1.597 Personen hiervon wohnten im 

Sanierungsgebiet. Das Untersuchungsgebiet bildet den zentralen Siedlungsschwerpunkt des Stadtteils. 

Strelitz-Alt wurde bereits im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 2002 als „Umstrukturierungsgebiet“ 

definiert. Auch in der ISEK-Fortschreibung von 2024 wurde die „konsequente Weiterführung der Stadtsanierung 

unter Einbeziehung des Stadtteils Strelitz-Alt“ als Handlungsziel herausgearbeitet. Grund hierfür sind erhebliche 

städtebauliche Missstände. Diese umfassen z. B. die Gestaltungs- und Nutzungsdefizite der öffentlichen Räume, 

eine fehlende Quartiersmitte, Wohnungsleerstand und Sanierungsbedarfe sowie die brachliegende Gewerbe-

fläche am Großen Spiegelberg. Dies bewirkt Funktionsverluste und eine Minderung von Wohn- und Lebensqua-

lität.1  

1.2 Hintergrund  

Im August 2024 wurden die Vorbereitenden Untersuchungen (VU), welche nach § 141 Baugesetzbuch (BauGB) 

als Vorbereitung für eine Städtebauförderung sowie eine gebietsbezogene Sanierungsmaßnahme erforderlich 

sind, abgeschlossen. Im September 2024 wurde daraufhin das Sanierungsgebiet „Strelitz-Alt“, welches kleiner 

als das Untersuchungsgebiet in der VU gefasst wurde, förmlich festgelegt (s. Abbildung 1).  

 

 

1 Vgl. BIG Städtebau GmbH (2024): Vorbereitende Untersuchungen mit Durchführungskonzept, S.6. 
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Abbildung 1: Gebietsabgrenzung der vorbereitenden Untersuchung (eigene Darstellung) 
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In den VU wurde die Erarbeitung eines städtebaulichen Rahmenplans als zentrale, übergeordnete Maßnahme, 

welche zur geordneten städtebaulichen Gebietsentwicklung entscheidend ist, herausgestellt.2 Ziel des Rahmen-

plans ist es, die in der VU formulierten Handlungsfelder und Ziele zu konkretisieren sowie Nutzungsoptionen, 

räumliche Potenziale und Grenzen festzulegen. Auf Basis dieses Rahmenplans soll das Sanierungsgebiet durch 

städtebauliche Sanierungsmaßnahmen umgestaltet und aufgewertet werden. Damit wird eine fundierte Hand-

lungsgrundlage für die nachhaltige und zukunftsfähige Weiterentwicklung des Stadtteils geschaffen. 

1.3 Vorgehen 

Einen Überblick über die Vorgehensweise zur Entwicklung des städtebaulichen Rahmenplans für das Sanierungs-

gebiet „Strelitz-Alt“ bietet die Abbildung 2.  

Als erster Schritt wurden zunächst die bestehenden Grundlagen für den Rahmenplan erfasst und analysiert. Im 

Fokus lag die Untersuchung vorliegender und aktueller Planungen, Gutachten und Fachkonzepte sowie überge-

ordneter Rahmenbedingungen und Zielsetzungen. Dazu zählen neben stadtteilbezogenen Planungen wie die VU 

und das Stadtteilkonzept auch gesamtstädtische Konzepte wie das ISEK, das Grünflächenkonzept oder die Woh-

nungsmarktstrategie. Eine ausführliche Bestandserhebung wurde im Rahmen der Erstellung des Rahmenplans 

nicht durchgeführt, da die VU bereits eine ausführliche und aktuelle Grundlage bietet. Dennoch wurde eine 

Ortsbegehung des Untersuchungsgebiets durchgeführt, um die im Rahmen der VU festgestellten Missstände zu 

aktualisieren. Diese sind im Rahmen einer Fotodokumentation festgehalten.  

In der zweiten Phase wurde auf Basis der Grundlagenerfassung und der Ergebnisse der VU ein erster Entwurf für 

den städtebaulichen Rahmenplan erarbeitet. Dieser überträgt die Ergebnisse des Durchführungskonzeptes der 

VU sowie der Sanierungsziele auf eine städtebauliche Ebene. Für die einzelnen Handlungsfelder und Entwick-

lungsziele wurden Lösungsvorschläge formuliert und im Untersuchungsraum verortet, um eine räumliche Um-

setzung der Vorhaben zu ermöglichen. Um die Rahmenplanung möglichst präzise darzustellen, wurden ergän-

zend Teilkonzepte für die Themen Verkehr sowie Grün- und Freiflächen sowie eine Detailplanung für die neue 

Mitte erarbeitet.  

Aufbauend auf der Rahmenplanung wurde ein Maßnahmen- und Finanzierungskonzept erarbeitet, welches die 

konkrete Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Sanierungsmaßnahme vorbereitet.  

Ein zentraler Bestandteil im Erstellungsprozess der Rahmenplanung ist die Einbindung relevanter Akteure und 

Akteurinnen sowie der Bevölkerung. Dafür wurde am 04.09.2025 ein Stadtteilforum durchgeführt, an welchem 

ca. 90 Personen teilnahmen. Im Rahmen des Stadtteilforums wurde der Entwurf des Rahmenplans präsentiert 

und mit den Teilnehmenden diskutiert. An Thementischen konnten die Bewohnenden des Stadtteils die Pläne 

kommentieren, weitere Wünsche und Anliegen wurden aufgenommen und eine Priorisierung der Maßnahmen 

vorgenommen. Im Anschluss daran wurden die Pläne überarbeitet und für vier Wochen online auf der Internet-

seite der Stadt Neustrelitz mit der Möglichkeit der Stellungnahme bereitgestellt. Der überarbeitete Rahmenplan 

wurde ebenso im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau der Neustrelitzer Stadtvertretung am 14.10.2025 vor-

gestellt und beraten. 

 

 

2 BIG Städtebau GmbH (2024): Vorbereitende Untersuchungen mit Durchführungskonzept, S. 59-60. 
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Abbildung 2: Vorgehen zur Erstellung des Rahmenplans 
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2 GRUNDLAGEN UND VORGABEN 

2.1 Vorbereitende Untersuchungen 

Gemäß § 141 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sind vorbereitende Untersuchungen (VU) vor der förmlichen Fest-

legung eines Sanierungsgebietes erforderlich, um die Notwendigkeit der Sanierung, die sozialen, strukturellen 

und städtebaulichen Verhältnisse und Zusammenhänge sowie die anzustrebenden allgemeinen Ziele und die 

Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen zu beurteilen. Die Beurteilung der Sanierungsnotwendigkeit er-

folgt dabei nach den in § 136 Abs. 3 BauGB aufgeführten Kriterien des städtebaulichen Missstands. 

Am 20.10.2022 beschloss die Stadtvertretung Neustrelitz für das Untersuchungsgebiet Strelitz-Alt eine VU 

durchzuführen. Die fertiggestellte VU aus dem August 2024 diente somit der Identifizierung von Mängeln und 

Handlungsbedarfen im Sanierungsgebiet sowie der anschließenden Vorbereitung einer gebietsbezogenen Sa-

nierungsmaßnahme.3  

Für die Erarbeitung der städtebaulichen Rahmenplanung lag die VU mit ihrer Bestandsanalyse und ihrem Durch-

führungskonzept sowohl für die Bestandserhebung als auch für die Entwicklung des Zielsystems zugrunde. 

2.2 Übergeordnete Planungen 

Stadtteilkonzept Strelitz-Alt, 2003 

Das Stadtteilkonzept Strelitz-Alt aus dem Jahr 2003 beschreibt zentrale Entwicklungsziele und Maßnahmen für 

die Zukunft des Stadtteils. Der Fokus liegt hierbei sowohl auf der Stärkung des Teilbereiches insgesamt als auch 

auf der langfristigen Sicherung der Wohnfunktion. 

Als übergeordneter Strategieansatz ist der Erhalt und Ausbau eines flexiblen städtebaulichen Grundgerüstes 

vorgesehen, das einen Rahmen für unterschiedlich ausgeprägte Quartiersfelder bildet. Zentrale städtebauliche 

Entwicklungsziele umfassen die Sanierung und Aufwertung der bestehenden Stadtstruktur und Stärkung des 

Stadtgefüges sowie der Bedeutung von Strelitz-Alt als attraktiver Wohnstandort. Zusätzlich werden eine Identi-

fikationsbildung und die Verbesserung von Siedlungsqualitäten als zentrale Ziele herausgestellt. Zu den hierfür 

vorgesehen Maßnahmen zählen gezielte Rückbaumaßnahmen sowie der Ausbau einer attraktiven Vernetzung 

öffentlicher Freiräume. Weiterhin gehören hierzu gebäudebezogene Maßnahmen wie Sanierung, Modernisie-

rung oder punktueller Abriss als auch umfeldbezogene sowie stadtstrukturelle Eingriffe wie die Gestaltung des 

öffentlichen Raumes, untergenutzten Räumen und von Grünflächen. 4 

 

 

3 Vgl. ebd., S. 7. 

4 Vgl. Stadt Neustrelitz (2003): Integriertes Stadtentwicklungskonzept, S. 34. 
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Flächennutzungsplan Neustrelitz 2003, Stand 29.08.2019 

Der seit Dezember 2003 rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt im Ausschnitt des Untersuchungsbereiches 

überwiegend Wohnbauflächen dar. Weitere Flächendarstellungen umfassen vereinzelte Mischgebiete und im 

Norden Gewerbegebiete. Die westliche Grenze des Untersuchungsgebietes ist durch die Darstellung der Bahn-

anlage geprägt. 

Bebauungspläne 

Im Geltungsbereich des Rahmenplans liegen folgende rechtsgültige Bebauungspläne vor: 

- Bebauungsplan Nr. 09/91 „Großer Spiegelberg“ 

- Bebauungsplan Nr. 49/03 „Scheunenviertel Wesenberger Straße“ 

- Bebauungsplan Nr. 63/11 „Bohlenstraße“ 

- Bebauungsplan Nr. 70/14 „Umstrukturierungsbereich Hittenkoferstraße“ (lediglich teilweise im Gel-

tungsbereich; siehe Abbildung 4) 

- Bebauungsplan Nr. 73/17 „Ehemalige Tankstelle an der Wilhelm-Stolte-Straße/Weg am Spiegelberg“ 

(lediglich teilweise im Geltungsbereich; siehe Abbildung 4) 

Abbildung 3: Ausschnitt FNP Neustrelitz in der 4. Änderung und sechsten Berichtigung, Ausfertigung 

29.08.2019 
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Abbildung 4: Bebauungspläne in Strelitz-Alt (eigene Darstellung) 
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Fortschreibung des Grünflächenkonzepts, 2023 

Die Fortschreibung des Grünflächenkonzepts im Teilbereich Strelitz-Alt gibt eine Übersicht über die Konzepte, 

Detailplanungen, Bedarfe, Maßnahmen, Pflegeziele sowie Kostenentwicklung zur Aufwertung von Grünflächen 

sowie -anlagen. Im Sanierungsgebiet Strelitz-Alt sind Maßnahmen für den Großteil der Grünflächen vorgesehen. 

Die Vorhaben umgreifen hier die Aufwertung der Wilhelm-Stolte-Straße durch Straßenbegleitgrün sowie die 

Umgestaltung und Aufwertung von Grünanlagen, wie der Grünanlagen in der Bachstraße oder des Stadtteilparks 

Strelitz-Alt. 5 

Fortschreibung Spielplatzkonzept, 2020 

Das Spielplatzkonzept für Neustrelitz dient als Handlungsgrundlage der zukünftigen Entwicklung sowie der Un-

terhaltung der öffentlichen Spielbereiche und Bewegungsflächen. Für den einzigen Spielplatz im Sanierungsge-

biet, welcher sich in der Schulstraße 12 befindet, wird der Erhalt empfohlen. Konkrete Maßnahmen umfassen 

die Bepflanzung mit Bäumen, die Schaffung von Kommunikationsecken, der Ersatz einer rückgebauten Schaukel 

sowie die Schaffung von Angeboten für den Gleichgewichtssinn.6 

 

 

5 Vgl. Residenzstadt Neustrelitz (2023): Fortschreibung Grünflächenkonzept Teilbereich Strelitz-Alt, S. 2-4. 

6 Vgl. Stadt Neustrelitz (2020): Fortschreibung Spielplatzkonzept, S. 19. 

Abbildung 5: Grünflächenkonzept Teilbereich Strelitz-Alt (Quelle: Fortschreibung Grünflächenkonzept Teilbereich Strelitz-

Alt, 2023, S. 11.) 
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Abbildung 6: Spielplatzkonzept Übersichtsplan Strelitz-Alt (Quelle: Fortschreibung Spielplatzkonzept, 2020, S. 19.) 

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) der Residenzstadt Neustrelitz, Fortschreibung 2024 

In der Fortschreibung des ISEK wird an dem bisherigen Strategieansatz der Fortschreibung des ISEK 2015 und 

des Stadtteilkonzepts aus dem Jahr 2003 festgehalten. Dieser sieht den Erhalt und Ausbau eines flexiblen städ-

tebaulichen Grundgerüsts als Rahmen für Quartiersfelder vor. Als Einzelvorhaben werden im ISEK die Verbesse-

rung der Identifikationsbildung, die Stärkung sowie Bildung von Siedlungsstätten, Schaffung attraktiver Frei-

räume sowie von Übergängen in die umliegende Landschaft, Vernetzung von Siedlungsstrukturen, die gestalte-

rische Aufwertung der Stadtmitte und die Verbesserung der Attraktivität der Wilhelm-Stolte-Straße identifiziert. 

Mit der Durchführung einer Vorbereitenden Untersuchung (VU), um ein Sanierungsgebiet erlassen zu können, 

sollen Fördermittel der Städtebauförderung akquiriert werden, die eine Umsetzung der Maßnahmen in 10 bis 

15 Jahren ermöglichen.7 

Wohnungsmarktstrategie, 2022 

Für die Stadt Neustrelitz besteht seit 2022 eine Wohnungsmarktstrategie, die basierend auf aktuellen Daten und 

regionalen Entwicklungen als Handlungsgrundlage gezielt Maßnahmen zur Steuerung von Angebot und Nach-

frage formuliert, um eine bedarfsgerechte, nachhaltige und sozial ausgewogene Wohnraumentwicklung sicher-

zustellen. Das Sanierungsgebiet Strelitz-Alt wird hier als Teilbereich mit erhöhtem Aufmerksamkeits- und Hand-

lungsbedarf ausgewiesen, welches trotz bereits getätigter privater sowie wohnungswirtschaftlicher Investitio-

nen erhebliche Missstände aufweist. Die Strategie empfiehlt aufgrund dessen Maßnahmen zur integrierten 

Quartiersentwicklung, die das Teilgebiet als Wohn- und Arbeitsstandort stabilisieren, attraktiver gestalten und 

Missstände beseitigen sollen.8 Zentrale Maßnahmen umfassen hier die Stärkung bzw. Ausbildung eines Orts-

kerns als identitätsstiftende Mitte, die Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum sowie die 

Sanierung, Umstrukturierung und bauliche Ergänzung zur Schaffung attraktiven Wohnraums.9 Die dazugehörige 

 

 

7 Vgl. ebd., S. 15. 

8 Vgl. ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH (2022): Wohnungsmarktstrategie für die Residenzstadt Neustrelitz 

, S. 125. 

9 Vgl. ebd., S.126. 
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Empfehlung, das Teilgebiet Strelitz-Alt als Sanierungsgebiet festzulegen, um einen ganzheitlichen Ansatz zur Um-

setzung zu ermöglichen, ist bereits seit Oktober 2024 rechtsverbindlich. Als Einzelvorhaben schlägt die Woh-

nungsmarktstrategie eine zusätzliche Prüfung zur Errichtung von kleinen, dezentralen Co-Working-Spaces vor.10 

Fortschreibung des Einzelhandelsentwicklungs- und Zentrenkonzept, 2023 

Das Einzelhandelsentwicklungs- und Zentrenkonzept basiert auf der Analyse von Entwicklungstendenzen der 

Stadt Neustrelitz und dient als Grundlage für die Erarbeitung städtebaulicher Planungen sowie der Beurteilung 

einzelhandelsrelevanter Vorhaben. Für das Sanierungsgebiet Strelitz-Alt wird der Einzelhandelsstandort „Netto“ 

in der Wilhelm-Stolte-Straße im Zentrumskonzept als Nahversorgungsstandort ausgewiesen.11 Damit dient der 

Standort der Sicherung der flächendeckenden wohnortnahen Grundversorgung. 

Erhaltungssatzung der Stadt Neustrelitz Nr. E 1/92 „Historischer Stadtkern der Stadt Neustrelitz – 
Teile von Strelitz-Alt“  

Die Erhaltungssatzung ist ein Planungsinstrument des besonderen Städtebaurechts nach der Rechtsgrundlage 

der § 172 ff. BauGB und § 34 BauGB. Gemäß § 2 der Erhaltungssatzung der Stadt Neustrelitz dient sie der Erhal-

tung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt und zur Erhaltung der 

Zusammensetzung der Wohnbevölkerung. Deshalb bedarf der Abbruch, die Änderung oder Nutzungsänderung 

sowie die Errichtung baulicher Anlagen im Geltungsbereich dieser Satzung einer Genehmigung. Zudem darf 

Wohnungseigentum oder Teileigentum im Sinne von § 1 des Wohnungseigentumsgesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 34), das durch Artikel 34 Absatz 15 des Gesetzes vom 22. De-

zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, an Gebäuden, die ganz oder teilweise Wohnzwecken 

zu dienen bestimmt sind, nicht ohne Genehmigung nach § 172 Absatz 4 des Baugesetzbuchs begründet werden. 

Im Geltungsbereich der Satzung befinden sich Teile des Stadtteils Strelitz-Alt, die ebenso im Untersuchungsge-

biet liegen. Dies betrifft: die Bahnhofstraße 8-20, die Stendlitzstraße 2-18 sowie die Wilhelm-Stolte-Straße 86-

98 und 89-109. 

2.3 Bestandserhebung 

Im Rahmen der VU aus dem August 2024 erfolgte eine Bestandserhebung sowie -analyse die als Grundlage für 

diese städtebauliche Rahmenplanung dient. Im Folgenden werden lediglich die wichtigsten Erkenntnisse aus der 

Bestandserhebung – differenziert nach den Handlungsfeldern aus dem Durchführungskonzept der VU – darge-

stellt. Für eine ausführliche Bestandsanalyse wird auf die VU verwiesen.  

  

 

 

10 Vgl. ebd., S.132. 

11 Vgl. Dr. Lademann & Partner (2023): Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in der Residenzstadt Neustrelitz. Fort-

schreibung des Einzelhandelsentwicklungs- und Zentrenkonzept 2023, S. 100. 
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2.3.1 Stadtgestalt und Baukultur 

Das Sanierungsgebiet Strelitz-Alt gilt als zentraler Siedlungsbereich des Stadtteils Strelitz-Alt. Allgemein weist 

das Untersuchungsgebiet eine heterogene Siedlungs- und Baustruktur auf. Bedingt ist dies vor allem durch den 

Verlust historischer Strukturen im zweiten Weltkrieg sowie den durch offene Zeilenbebauung geprägten Wie-

deraufbau nach dem Kriegsende. Die drei- bis viergeschossige Zeilenbebauung im Ortskern steht dadurch im 

Kontrast zu der vereinzelten, historischen, gründerzeitlichen und kleinteiligen Bebauung, welche z. B. noch in 

der Josef-Jakubowski-Straße und Bahnhofstraße vorzufinden ist.12   

Die aktuelle Stadtgestalt des Untersuchungsgebiets ist auch durch den Leerstand ortsbildprägender Gebäude 

geprägt. Insbesondere zu erwähnen sind die Gewerbebrache Großer Spiegelberg am nordwestlichen Eingangs-

bereich, das ehemalige Bahnhofsgebäude und zwei Gebäude der ehemaligen JVA am südlichen Ortseingang. 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich zahlreiche Gebäude, die einen mittleren bis hohen Sanierungs- und Mo-

dernisierungsbedarf aufweisen. Dazu zählen sowohl die o. g. ortsbildprägenden Gebäude wie die ehemalige JVA 

oder die St.-Georgs-Kirche als auch private Wohngebäude. Baulücken in der vorhandenen Bebauung sind nur 

vereinzelt beispielsweise in der Straße Bauhof oder der Josef-Jakubowski-Straße zu finden. 

 

  

 

 

12 Vgl. BIG Bau Städtebau GmbH (2024): Vorbereitende Untersuchungen mit Durchführungskonzept, S. 23. 

Abbildung 7: Fotodokumentation zur Stadtgestalt und Baukultur (eigene Darstellung) 
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2.3.2 Öffentliche Räume 

Die öffentlichen Räume des Sanierungsgebietes Strelitz-Alt sind insbesondere durch Grünflächen geprägt.  

Die St.-Georgs-Kirche wird umgeben von einer unter Denkmalschutz stehenden Grünanlage, die als „Stadtpark“ 

bezeichnet wird. Der Stadtpark ist charakterisiert durch eine ungebundene Wegeführung, beschädigtes Mobiliar 

sowie unzureichende Ausstattung mit relevanter Infrastruktur, wie Beleuchtung oder Mülleimern.13 

Im Untersuchungsgebiet befindet sich ein öffentlich zugänglicher Spielplatz, welcher an der Schulstraße und an-

grenzend an den Stadtpark gelegen ist. Die Spielfläche bietet unterschiedliche Spiel- sowie Sportangebote, die 

jedoch teilweise aufgrund ihres Alters beeinträchtigt sind.  

Der Grünstreifen in der Bachstraße bietet entlang eines mischgenutzten Fuß- und Radweges eine öffentliche 

Grünfläche im Ortskern, die durch eine gute Infrastruktur, wie Beleuchtung und Ausstattung mit Sitzmobiliar 

gekennzeichnet ist. Hier besteht Potenzial zur Aufwertung der Fläche zur weiteren Steigerung der Aufenthalts-

qualität. Zwischen diesem Grünstreifen und der Wilhelm-Stolte-Straße befindet sich eine weitere, Grünfläche, 

die ebenso das Potenzial für eine Aufwertung aufweist.14 In der Wilhelm-Stolte-Straße, im Eckbereich zur Schul-

straße, befindet sich eine bisher ungenutzte öffentliche Grünfläche, die Potenziale für eine Aufenthalts- und 

Erholungsfläche bietet.  

Allgemein mangelt es in Strelitz-Alt an einer definierten und identitätsstiftenden Ortsmitte. Somit fehlt im Sa-

nierungsgebiet ein zentraler Begegnungsort, der durch unterschiedliche Generationen genutzt werden kann. 

 

 

 

13Vgl. ebd., S. 39. 

14 Vgl. ebd., S. 40. 

Abbildung 8: Fotodokumentation zu Öffentlichen Räumen (eigene Darstellung) 
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2.3.3 Stadtverträgliche Mobilität 

Der Stadtteil Strelitz-Alt stellt den südlichen Ortseingang der Stadt Neustrelitz dar. Dabei führt die Wilhelm-

Stolte-Straße als Hauptverkehrsachse durch den gesamten Stadtteil. Zudem ist sie die einzige Straße vor Ort, die 

über einen Fahrradweg verfügt. Ein allgemeiner Missstand, der einen Großteil der örtlichen Straße und Wege 

betrifft, ist die nicht barrierefreie Gestaltung. Dies äußert sich unter anderem durch beschädigte Gehwege oder 

wechselnde Untergründe, Absackungen sowie unebene Wege. Somit besitzen fast alle Straßen im Untersu-

chungsgebiet Sanierungsbedarf. Der ÖPNV im Stadtteil wird durch drei Buslinien abgedeckt, die montags bis 

freitags in halb- und einstündiger Taktung verkehren.15 Aktuell wird der Verkehrsknotenpunkt Alexanderplatz 

umgestaltet. 

 

 

  

 

 

15 Vgl. ebd., S. 46. 

Abbildung 9: Fotodokumentation zur Stadtverträglichen Mobilität (eigene Darstellung) 
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2.3.4 Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit  

Das Sanierungsgebiet weist generell eine diverse Versorgungsinfrastruktur auf. Angebote umfassen Einzelhan-

del, Nahversorgung durch einen Lebensmitteldiscounter, Bildungseinrichtungen wie eine Grundschule und Kita, 

Gastronomie, Feuerwehr, eine Tierarztpraxis sowie eine Sporthalle und einen Sportplatz. Mit seinen kulturellen 

Angeboten, wie dem Theater, und Bildungseinrichtungen nimmt der Stadtteil auch eine überörtliche Bedeutung 

ein. Zudem erfolgt eine stetige Weiterentwicklung der Versorgungsinfrastruktur. So wird das Betreuungsange-

bot durch den Neubau eines Horts und Kindergartens ergänzt.  

 

  

Abbildung 10: Fotodokumentation zur Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit (eigene Darstellung) 
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3 SANIERUNGSZIELE 

Die Ziele der Rahmenplanung gehen auf das zur VU zugehörige Durchführungskonzept zurück. Dieses dient als 

Handlungsrahmen zur Gebietsentwicklung. 

Dem Durchführungskonzept liegen eine vorherige Bestandserhebung, die Auswertung vorhandener Grundlagen, 

die Ergebnisse von Beteiligungen relevanter Akteure und Akteurinnen sowie eine anschließende Analyse zu-

grunde. Herausgestellt wurden sechs Handlungsfelder, für die jeweils Entwicklungsziele formuliert wurden.16 

Diese stellen die Grundlage für die herausgearbeiteten Sanierungsziele zur Beseitigung städtebaulicher Miss-

stände im Rahmen des Sanierungsgebietes dar. 

Tabelle 1: Zielsystem (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Handlungsfeld Sanierungsziele 

Siedlungsentwicklung und 
Baukultur 

Bedarfsgerechte Entwicklung zu einem attraktiven Wohnstandort durch Erhalt 

und Ausbau bezahlbarer und attraktiver Wohnangebote 

Aktivierung von Nachverdichtungspotenzialen 

Sicherung prägender Baukultur und Erlebbarmachen von Stadtgeschichte  

gestalterische Qualifizierung von Stadtteileingängen 

Entwicklung einer neuen Mitte als Treffpunkt und Identifikationsort für den ge-

samten Stadtteil 

Öffentliche Räume Entwicklung vielfältiger öffentlicher Räume, Erhalt und Qualifizierung der Frei-

raumqualitäten einschließlich des Ausbaus als Orte der Begegnung, des Aufent-

halts und der wohnungsnahen Freizeitgestaltung  

Verknüpfungen zum umgebenden Naturraum 

Stadtverträgliche Mobilität Verkehrssicherer und barrierefreier Ausbau der Straßen und Wege 

Schaffung eines bedarfsgerechten Fuß- und Radverkehrsnetzes 

Schaffung von Rahmenbedingungen zur verstärkten Nutzung des ÖPNV 

Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität  

Funktionsvielfalt und Versor-
gungssicherheit 

Sicherung von Bildungs- und Betreuungsangeboten 

Stärkung des sozialen Austausches und Zusammenhalts durch Angebote und 

Räume für Begegnung und Kultur 

Qualifizierung als moderner Wirtschaftsstandort  

Identifikation und partner-
schaftliche Zusammenarbeit 

Förderung der identitätsstiftenden Qualitäten der Nachbarschaft im Stadtteil 

sowie von Eigeninitiativen 

 

Klima- und Umweltschutz Klimaschutzgerechte und energetische Stadtsanierung sowie Klimafolgenan-

passung unter Berücksichtigung der Prinzipien der Schwammstadt 

Weitmögliche Nutzung von Potenzialen der Dachbegrünung und Ausstattung 

von Dächern mit PV-Anlagen bei Neu- und Umbauten 

 

Aufbauend auf diesen Sanierungszielen wurde im nächsten Schritt ein Konzept für den Rahmenplan entwickelt, 

welches die Ziele aus der VU konkretisiert und städtebaulich verortet. Es ist das grundsätzliche Ziel der Sanie-

rungsmaßnahme, das Stadtbild von Strelitz-Alt an der wichtigen Nahtstelle zwischen der Innenstadt und dem 

südlichen Ortsausgang erheblich aufzuwerten.  

 

 

16 Vgl. ebd., S. 58-59. 
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4 RAHMENPLAN 

Die wesentliche Funktion des Rahmenplanes ist es, für Gebiete mit städtebaulichen Veränderungstendenzen 

und Handlungsbedarf Entwicklungsrichtlinien bzw. Entwicklungsziele zu definieren, die als Entscheidungsgrund-

lage der Stadtverwaltung für alle im Gebiet anstehenden Planungs- und Baumaßnahmen dienen und Fehlent-

wicklungen verhindern sollen. Außerdem zeigt die Rahmenplanung auf Grundlage des herausgearbeiteten Hand-

lungsbedarfs auf, welche Maßnahmen kurz-, mittel- und langfristig umzusetzen sind und wo die künftigen räum-

lichen Handlungsschwerpunkte liegen. 

4.1 Räumliches Leitbild 

Der städtebauliche Rahmenplan dient als informelles Planungsinstrument zur Identifizierung von Entwicklungs-

potenzialen in Strelitz-Alt. Diese sollen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung sowie Aufwertung des Gebietes 

aufzeigen.  

Als Fokus im Norden des Untersuchungsgebiet konnte der Gewerbepark „Großer Spiegelberg“ herausgestellt 

werden. Der brachliegende Gewerbestandort bietet durch seine Lage außerhalb der Siedlungsschwerpunkte und 

seine Weitläufigkeit Potenzial für eine zukunfts- und klimagerechte Weiterentwicklung als Gewerbestandort. 

Ein Großteil der Potenziale bündelt sich in und um die Ortsmitte, dem Fokusraum neue Mitte Strelitz-Alt. Hier 

können Aufwertungs- und Neuordnungspotenziale festgestellt werden. Dies betrifft insbesondere Garagenanla-

gen im Bereich der Bohlenstraße, Bachstraße, Neubrandenburger Straße und der Bahnhofstraße. Möglichkeiten 

zur Weiterentwicklung wäre ein Rückbau mit anschließender Nachverdichtung. Weitere bauliche Entwicklungen 

stellen die Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden dar. Basierend auf festgelegten Kriterien unter-

schiedlicher Bedarfsgrade erfolgte eine Bewertung des Zustands der Gebäude vor Ort. Infolgedessen wurden 

insbesondere ortsbildprägende Gebäude, wie die ehemalige JVA, die St.-Georgs-Kirche sowie das ehemalige 

Bahnhofsgebäude als Gebäude mit prioritärem Modernisierungs- und Instandhaltungsbedarf identifiziert. Wei-

tere betroffene Objekte befinden sich in der Wesenberger Straße, Wilhelm-Stolte-Straße oder Josef-Jakubowski-

Straße. Zur Weiterentwicklung im Sinne der Innenentwicklung bieten bestehende Baulücken in der Straße Bau-

hof sowie in der Josef-Jakubowski-Straße Möglichkeiten. 

Im Untersuchungsgebiet bestehen zahlreiche Freiflächenpotenziale. Diese beziehen sich auf die brachliegenden 

sowie ungenutzten Freiräume und Grünflächen. Eine Aufwertung der Flächen würde dabei nicht nur eine klima-

anpassende Wirkung haben, sondern auch neue und generationsübergreifende Begegnungsorte im Stadtteil 

schaffen. Zusätzlich bieten derzeit bzw. in absehbarer Zeit leerstehende Gebäude, wie das Bahnhofsgebäude 

oder das Gebäude der Feuerwehr Potenzial zur Schaffung von Begegnungsräumen.  

Insgesamt soll durch die ganzheitliche Betrachtung des Untersuchungsgebietes und Herausstellen seiner Poten-

ziale erste Impulse für eine nachhaltige, sozialgerechte und klimasensible Entwicklung gesetzt werden. Das 

räumliche Leitbild schafft damit eine informelle Grundlage für nachfolgende Planungen und eröffnet einen lang-

fristigen Entwicklungspfad. 
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Abbildung 11: Räumliches Leitbild (eigene Darstellung) 
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4.2 Klima-, Grün- und Freiflächenplan 

Der Klima-, Grün- und Freiflächenplan dient der vertiefenden Darstellung von Potenzialen der Grün- und Freiflä-

chen zur klimagerechten und naturnahen Weiterentwicklung von Strelitz-Alt. 

Die Förderung von Grün im Straßenraum, die Entsiegelung von Flächen an geeigneten Stellen sowie die Förde-

rung von Biodiversität durch die Qualifizierung von Grünflächen sind als Kernaspekte des Grün- und Freiflächen-

plans zu nennen. Ein weiterer zentraler Handlungsschwerpunkt bildet die Förderung der Zugänglichkeit und Er-

lebbarkeit von öffentlichen Grünflächen. 

Als große Möglichkeit zur klimagerechten Weiterentwicklung wurde der Gewerbepark Großer Spiegelberg iden-

tifiziert. Die stark versiegelten Flächen des Gewerbeparks bietet Möglichkeiten zur klimaanpassenden Entwick-

lung durch Teilentsiegelung, Aufstellung eines Regenwassermanagementkonzeptes sowie die Flächennutzung 

für Photovoltaikanlagen. Im Ortskern zeigen vor allem öffentliche und Wohngebäude Potenzial für klimaanpas-

sende Entwicklung durch Dachbegrünung, Regenwassermanagement und die Installation von Photovoltaikanla-

gen auf Dachflächen. Hierbei ist nicht nur die Umsetzung beim Neubau, wie beispielsweise dem geplanten Hort 

in der Bachstraße, sondern auch bei bestehenden Gebäuden, um ein gesamtheitliches Konzept zu ermöglichen. 

Zentrale Entwicklungsschwerpunkte stellen die Grün- und Freiflächen im Stadtteil dar. Diese sollen sowohl kli-

matisch aufgewertet werden als auch hinsichtlich der Aufenthaltsqualität qualifiziert werden. Dazu zählen unter 

anderem der Stadtpark, die Freifläche an der Wilhelm-Stolte-Straße/Neubrandenburger Straße, welche Platz 

bietet für einen neuen Festplatz, die Freiflächen an der Wilhelm-Stolte-Straße/Hittenkoferstraße sowie Wilhelm-

Stolte-Straße/Schulstraße, welche als öffentliche Aufenthaltsflächen weiterentwickelt werden sollen sowie die 

Freiflächen im südlichen Abschnitt der Wesenberger Straße, welche das Potential zur Entwicklung eines neuen 

Spielplatzes im Stadtteil bietet.  

Diese Freiflächen, die als Begegnungsorte sowie der Naherholung dienen sollen, sollen durch eine fußgänger- 

und fahrradgerechte Wegeführung verbunden werden.  

Strelitz-Alt befindet sich in einer bereits grünen, landwirtschaftlich geprägten Umgebung. Diese Lage bietet Po-

tenzial, die Verbindungen zur umgebenden Landschaft sowie zum nahegelegenen Domjüchsee zu stärken. Ziel 

ist es, die Erreichbarkeit des Naturraums zu verbessern und das Stadtgebiet stärker mit der angrenzenden Grün-

struktur zu vernetzen. 
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Abbildung 12: Klima-, Grün- und Freiflächenplan (eigene Darstellung) 
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4.3 Mobilitätsplan 

Der Mobilitätsplan fokussiert sich auf verkehrs- sowie mobilitätsbezogene Potenziale im Sanierungsgebiet Stre-

litz-Alt. Ziel ist die Herstellung eines möglichst barrierearmen Verkehrsraums, der durch gestalterische/bauliche 

Maßnahmen eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmende im Verkehrsraum fördert.  

Die Straßen im Sanierungsgebiet sollen barrierefrei gestaltet werden. Besonders priorisiert sind hierbei die Hit-

tenkofer Straße sowie Wesenberger Straße, die starke Mängel in der Oberflächenbeschaffenheit aufweisen. Zu-

dem wird ein Fokus auf die Wilhelm-Stolte-Straße gesetzt werden. Demnach soll eine Neuordnung der bisher 

überdimensionierten Hauptstraße erfolgen. 

Die Entwicklung der Mobilität soll kontinuierlich unter Beachtung der Klimaanpassung stattfinden. Bereits be-

stehende Parkplätze sollen durch eine Begrünung aufgewertet und mit E-Ladestationen ausgestattet werden. 

Durch die Errichtung von Fahrradstellplätzen an potenziellen Begegnungsorten kann die klimafreundliche Fort-

bewegung gefördert werden. Um dies weiterhin zu gewährleisten, soll der straßenbegleitende Fahrradweg ent-

lang der Wilhelm-Stolte-Straße aufgewertet und Lücken geschlossen werden. Dies soll nicht nur einen positiven 

Beitrag zur Klimaanpassung leisten, sondern auch die Sicherheit für Verkehrsteilnehmende erhöhen. Potenziale 

für Fußwegeverbindungen bestehen zwischen den Begegnungsorten. Hier besteht die Möglichkeit, eine attrak-

tive Verbindung zu schaffen, die sowohl aktive und häufig frequentierte Orte miteinander vernetzt als auch die 

Fußläufigkeit des Gebietes befördert. 

Die Nahmobilität im Sanierungsgebiet wird durch die Aufwertung des Verkehrsknotenpunktes Alexanderplatz 

sichergestellt. 
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Abbildung 13: Mobilitätsplan (eigene Darstellung) 
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4.4 Räumlicher Handlungsschwerpunkt neue Mitte 

Der Detailplan neue Mitte fokussiert sich auf die Entwicklung eines neuen Ortskerns, der zur Identifizierung mit 

dem Stadtteil beitragen und Raum zur Begegnung schaffen soll. Räumlich abgegrenzt wird die neue Mitte durch 

die Wilhelm-Stolte-Straße, Schulstraße sowie Bohlenstraße, die den Bereich umschließen. In diesem Gebiet be-

finden sich der Stadtpark, die Fläche der Grundschule sowie die Grünflächen der Bachstraße. Östlich ist das Ge-

biet durch die Freifläche an der Wilhelm-Stolte-Straße/Neubrandenburger Straße begrenzt, welche als neuer 

Festplatz und als öffentlicher Veranstaltungsort dienen soll. Die nordwestliche Grenze bildet die Schulstraße. 

Der Fokus liegt auf der Entwicklung als aktiver Freiraumbereich und Begegnungsort. Dieses Ziel erfordert sowohl 

die Weiterentwicklung bestehender als auch die Schaffung neuer Strukturen. In diesem Zuge sollen im Gebäude 

der Feuerwehr, nach deren Umzug in den aktuell geplanten Neubau an der Carl-Meier-Straße, ein Nachbar-

schaftshaus als Begegnungsstätte entwickelt werden sowie bestehende Grünflächen und -anlagen aufgewertet 

werden, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Der Stadtpark bildet hier einen besonderen Kernpunkt, der die 

Funktionen als grüner Erholungsort und aktiver Freiraumbereich verbinden soll. Neben der Pflege der Grünflä-

che, soll die Verlegung des Spielplatzes an der Schulstraße in den Stadtpark erfolgen.  Im Rahmen dessen sollen 

Sportgeräte für Alt und Jung ergänzt werden. Zudem erfolgt der Neubau eines Kita- sowie Hortgebäudes sowie 

die Erneuerung der Außensportanlage der Grundschule Daniel Sanders. Damit ergibt sich das Potenzial als al-

tersübergreifender Begegnungsort in der Ortsmitte.  

Durch neue Wegeverbindungen sollen die verschiedenen Aufenthaltsräume und Begegnungsorte in der neuen 

Mitte für den Fuß- und Radverkehr verknüpft werden. Dabei sollen Wegeverbindungen durch den Stadtpark 

zum Nachbarschaftshaus führen, von wo aus ein Weg entlang des neuen Kita- und Hort-Gebäudes in Richtung 

Bachstraße und neuem Festplatz leitet.  

Auch baulich bestehen in der neuen Mitte einige Qualifizierungspotentiale, v.a. von Flächen auf denen aktuell 

leerstehende und sanierungsbedürftige Wohn- und Garagengebäude vorzufinden sind. Entlang der Bachstraße 

und Bohlenstraße bestehen bereits rechtskräftige Bebauungspläne, die eine Neuordnung und Nachverdichtung 

mit Einfamilienhäusern ermöglichen. Auch für die Flächen der Gebäude an der Wilhelm-Stolte-Straße 34 sowie 

Neubrandenburger Straße 34-36 bietet sich eine Neuordnung und Nachverdichtung in Anlehnung an die vor-

handene Bebauung an. 
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Calisthenicsgeräte Versickerungsfähige 

Spielplätze 
Aufwertung Sitzbereiche 

Abbildung 14: Detailplan neue Mitte (eigene Darstellung) 
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5 MAßNAHMEN 

Als Entwicklungsperspektive der Durchführung werden 15 Jahre angenommen. Den Maßnahmen werden fol-

gende Realisierungszeiträume zugeordnet: 

› Kurzfristig: 3 bis 5 Jahre bis Fertigstellung 

› Mittelfristig: Fertigstellung innerhalb von 10 Jahren 

› Langfristig/Laufend: Fertigstellung innerhalb von 15 Jahren 

5.1 Maßnahmen räumliches Leitbild 

Maßnahme Modernisierung und Instandsetzung baulicher Anlagen 

VERORTUNG  Gesamtes Sanierungsgebiet  

DURCHFÜHRUNGSZEITRAUM Langfristig/Laufend 

HANDLUNGSFELDER › Stadtgestalt und Baukultur 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Im Sanierungsgebiet weisen insbesondere ortsbildprägende Gebäude ei-

nen hohen Sanierungs- und Instandsetzungsbedarf auf. Anhand folgen-

der Kriterien wurden Gebäude identifiziert, welche einen hohen Sanie-

rungs- oder Instandsetzungsbedarf aufweisen: 

Fassade 

 Risse im Mauerwerk und Fugen 

 starke Feuchtigkeitsspuren, Salzausblühungen 

 abblätternder oder fehlender Putz 

 großflächige Putzschäden 

 stark verwitterter Anstrich 

Sockel 

 starke Feuchteschäden (Putzschäden) 

Fenster 

 einfachverglaste Fenster mit schlechter Dichtung  

 starken Schäden am Rahmen 

 unbehandelte und verwitterte Holzrahmen 

 beschädigte Fensterläden, Gesimse oder Zierelemente 

Dach 

 fehlenden, lose und beschädigte Dachziegel 

 durchhängendes Dach 

 starke Verwitterungsspuren 

Sonstiges 

 Regenrinnen 

 einsturzgefährdete Anbauten oder Nebengebäude 

Infolgedessen wurden insbesondere ortsbildprägende Gebäude, wie die 

ehemalige JVA, die St.-Georgs-Kirche sowie das ehemalige Bahnhofsge-

bäude als Gebäude mit prioritärem Modernisierungs- und Instandhal-

tungsbedarf identifiziert. Weitere Objekte mit hohem Handlungsbedarf 
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sind unten dargestellt, deren Verortung kann dem Rahmenplan entnom-

men werden. Die Gebäude sind überwiegend im Privatbesitz. Grundlage 

der Bewertung der Gebäude sind die vom öffentlichen Straßenraum aus 

äußerlich sichtbaren Schäden. Es ist daher nicht auszuschließen, dass es 

weitere Gebäude gibt, die entsprechende Schäden an nicht sichtbaren 

Gebäudeteilen aufweisen. Stand der Bewertung ist September 2025.  

Ziel der Maßnahme ist es, die bestehende Bausubstanz dauerhaft zu er-

halten und sie zugleich an heutige funktionale und energetische Anfor-

derungen anzupassen. Unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer 

und städtebaulicher Aspekte soll durch die Sanierung eine nachhaltige 

Nutzung als Wohn- und Geschäftsstandort ermöglicht, das historische 

Ortsbild gestärkt und ein Beitrag zur Reduktion von CO₂-Emissionen ge-

leistet werden. 
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Wilhelm-Stolte-Straße 3 Wilhelm-Stolte-Straße 74 

Wilhelm-Stolte-Straße 82 Wilhelm-Stolte-Straße 98 

Wilhelm-Stolte-Straße 1 

Wilhelm-Stolte-Straße 103 

Josef-Jakubowski Straße 4 Sievertstraße 4 Josef-Jakubowski-Straße 12 

Josef-Jakubowski-Straße 14 Josef-Jakubowski-Straße 34/36 Josef-Jakubowski-Straße 42 

Josef-Jakubowski-Straße 44 Josef-Jakubowski-Straße 46 Josef-Jakubowski-Straße 50 (Anbau) 
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Ehemaliges Bahnhofsgebäude 
Ehemaliges Feuerwehrgebäude 

(Schulstraße 15) 

 

St.-Georgs-Kirche 

Wilhelm-Stolte-Straße 112 Wilhelm-Stolte-Straße 123 
Wesenberger Straße 51 

Wesenberger Straße 59-65 

Abbildung 15: Impressionen zu Gebäuden mit Modernisierungs-/Instandsetzungsbedarf  

(eigene Aufnahmen, 2025) 
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Maßnahme Entwicklung Nachbarschaftshaus/Begegnungsstätte im ehemali-

gen Gebäude der Feuerwehr 

VERORTUNG  Schulstraße 15 

DURCHFÜHRUNGSZEITRAUM Kurzfristig: Nutzungskonzept/Machbarkeitsstudie 

Mittelfristig: Umsetzung  

HANDLUNGSFELDER › Stadtgestalt und Baukultur 

› Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Im Herbst 2022 wurde der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die 

Ortsfeuerwehr Strelitz-Alt an der Carl-Meier-Straße beschlossen. In na-

her Zukunft steht dem denkmalgeschützten Gebäude in der Schul-

straße 15 somit ein Leerstand bevor.  

Aufgrund des Standorts des Gebäudes in der Mitte des Stadtteils und in 

unmittelbarer Nähe zum Stadtpark, der Grundschule sowie der Berufs-

schule liegt das Gebäude in einem hoch frequentierten Bereich. Damit 

bietet der Standort das Potenzial als zentrale Begegnungsstätte der 

neuen Mitte von Strelitz-Alt gestaltet zu werden. Diese Maßnahme rea-

giert auf die fehlenden Begegnungsorte in Strelitz-Alt und bietet die Mög-

lichkeit ein ortsbildprägendes Gebäude zu erhalten sowie zu beleben.  

Die Begegnungsstätte soll als Nachbarschaftshaus ausgestaltet sein und 

Raum sowie Angebote für unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen bie-

ten.  

In einem ersten Schritt soll ein Nutzungskonzept mitsamt Machbarkeits-

studie erstellt werden.  

 

 

  

Abbildung 16: Ehemaliges Feuerwehrgebäude (eigene Aufnahme, 2025) 
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Maßnahme Entwicklung Großer Spiegelberg 

VERORTUNG  Großer Spiegelberg  

DURCHFÜHRUNGSZEITRAUM Kurzfristig: Beräumung, ggf. Zwischennutzung  

Langfristig: Gesamte Entwicklung des Geländes, insbesondere Altlasten-

sanierung und Erschließung 

HANDLUNGSFELDER › Stadtgestalt und Baukultur 

› Klima- und Umweltschutz 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Der 8 ha große, brachliegende vormalige Gewerbepark Großer Spiegel-

berg liegt prominent am nordwestlichen Ortseingang von Strelitz-Alt. Da-

mit prägt dieser städtebauliche Missstand unmittelbar den Eingangsbe-

reich des Stadtteils. Aufgrund der Beschaffenheit der Fläche sind diverse 

Weiterentwicklungen möglich. Ziel der Maßnahmen ist eine nachhaltige 

Entwicklung des Areals als Gewerbestandort für zukunftsfähige Unter-

nehmen. Aufgrund der hohen Kosten für eine geordnete Entwicklung und 

bekannte schwierige Eigentumsverhältnisse stellt die Entwicklung eine 

große Herausforderung dar. Gegebenenfalls käme vor diesen Hintergrün-

den eine temporäre Nutzung einer Teilfläche als Solarpark Die Nutzung 

für PV-Anlagen ist mit dem aktuellen im Bebauungsplan Nr. 09/91 fest-

gelegten Baurecht zulässig, was eine zeitnahe Umsetzung ermöglichen 

kann. Voraussetzung für die Maßnahme ist eine Räumung sowie Altlas-

tensanierung des Geländes.  

Abbildung 17: Brachliegendes Gelände Großer Spiegelberg (eigene Aufnahme, 2025) 
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Maßnahme Neubau Außensportanlage der Grundschule 

VERORTUNG  Schulstraße, Fläche zwischen Neubau Kita/Hort und Stadtpark 

DURCHFÜHRUNGSZEITRAUM Kurzfristig  

HANDLUNGSFELDER › Stadtgestalt und Baukultur 

› Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Ergänzend zum Neubau eines Hort- und Kitagebäudes nördlich des be-

stehenden Grundschulgebäudes sollen auch neue Außensportflächen für 

die Grundschule und den Hort geplant werden. Dafür eignet sich die Flä-

che zwischen dem Stadtpark und dem neuen Hortgebäude, die Fläche 

beträgt ca. 1.700 m2. Die Sportanlagen sollen auch für die Öffentlichkeit 

außerhalb der Schul- und Hortöffnungszeiten zugänglich sein. Nicht nur 

im Sinne eines flächensparenden Umgangs mit Freiflächen, sondern auch 

aufgrund der prädestinierten Lage als Verbindungsglied zwischen Stadt-

park, Begegnungsstätte, Sporthalle und Hort/Schule ist dies geboten. 

 

 

  

Abbildung 18: Standort für neue Außensportanlage (eigene Aufnahme, 2025) 
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Maßnahme Neuordnung und Nachverdichtung 

VERORTUNG  Gesamtes Sanierungsgebiet (s. Planwerk)  

DURCHFÜHRUNGSZEITRAUM Langfristig  

HANDLUNGSFELDER › Stadtgestalt und Baukultur 

› Öffentliche Räume 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Das Sanierungsgebiet birgt an mehreren Orten Potenzial zur baulichen 

Ergänzung insbesondere zur Schaffung von attraktivem und bedarfsge-

rechtem Wohnraum.  

Zum einen befinden sich im Gebiet einige Baulücken, welche im Sinne 

einer Aufwertung des Stadtbildes geschlossen werden sollen. Diese eig-

nen sich insbesondere für eine Bebauung mit Wohnraum. Teilweise han-

delt es sich um Gebiete, für die rechtskräftige Bebauungspläne bestehen, 

teilweise besteht Baurecht gemäß § 34 BauGB. Bei der Entwicklung ist 

darauf zu achten, bedarfsgerechten Wohnraum herzustellen, welcher die 

prognostizierte Bevölkerungsentwicklung berücksichtigt, barrierefreier 

sowie seniorengerechter Wohnraum sollen ebenso beachtet werden wie 

mietpreis- und belegungsgebundener Wohnraum. Folgende Gebiete 

wurden für eine Nachverdichtung identifiziert, die genaue Verortung so-

wie weitere Baulücken sind dem Rahmenplan zu entnehmen. 

› Gebiet an der Bachstraße 

› Gebiet des ehemaligen Parkplatzes Wilhelm-Sollte-Straße/ 

Stendlitzstraße 

› Nachverdichtung Gebiet südlich der Bohlenstraße 

 

  

Gebiet an der Bachstraße 
Gebiet des ehemaligen Parkplatzes Wilhelm-Sollte-

Straße/ Stendlitzstraße 

 Abbildung 19: Impressionen Neuordnung und Nachverdichtung (eigene Aufnahmen, 2025) 
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Maßnahme Sanierung Kita „Löwenzahn“ 

VERORTUNG  Fürstenberger Straße 13  

DURCHFÜHRUNGSZEITRAUM Kurz- mittelfristig  

HANDLUNGSFELDER › Stadtgestalt und Baukultur 

› Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Mit der Errichtung eines neuen Kita- sowie eines Hortgebäudes in der 

Bachstraße 9 entfällt die Hortbetreuung in der Natur- und Umweltkita 

Löwenzahn. Infolgedessen erweitern sich ihre räumlichen Kapazitäten 

für die Aufnahme von Kindern im Krippen- sowie Kindergartenalter. In 

diesem Zuge sind eine Modernisierung, Sanierung sowie ein Umbau des 

Bestandsgebäudes notwendig, um diesen Anforderungen gerecht zu 

werden. 

 

Abbildung 20: Kita Löwenzahn (eigene Aufnahme, 2025) 
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5.2 Maßnahmen Klima-, Grün- und Freiflächenplan 

Maßnahme  Umsetzung von Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden 

VERORTUNG  Gesamtes Sanierungsgebiet  

DURCHFÜHRUNGS-ZEIT-

RAUM 

Langfristig 

HANDLUNGSFELDER › Stadtgestalt und Baukultur  

› Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit  

› Klima- und Umweltschutz 

PROJEKTBESCHREI-BUNG 

 

Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf Dächern leisten einen wichtigen Beitrag zur 

nachhaltigen Energieversorgung, da sie vorhandene Flächen sinnvoll nutzen, CO₂-

Emissionen reduzieren und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern verrin-

gern. Im Sanierungsgebiet „Strelitz-Alt“ sollen daher geeignete öffentliche Ge-

bäude geprüft werden, um diese mit PV-Anlagen auszustatten. Dazu gehören fol-

gende Gebäude: 

› Grundschule Daniel Sanders, Bachstraße 9 

› Sporthalle, Bachstraße 3 

› Kita Löwenzahn, Fürstenbergerstraße 13 

 

Zusätzlich zu den öffentlichen Gebäuden bieten auch vereinzelte weitere Ge-

bäude das Potenzial für die Installation von Photovoltaikanlagen. Insbesondere 

sind hier folgende Gebäude herauszustellen:  

› Neubau Kita/Hort, Bachstraße 9 

› Supermarkt, Wilhelm-Stolte-Straße 70 

› Wohngebäude zwischen der Wilhelm-Stolte-Straße, Josef-Jakubowski-

Straße und Straße der Freundschaft 

Durch diese Maßnahme werden nicht nur die Energiekosten langfristig gesenkt, 

sondern auch die Vorbildrolle der öffentlichen Hand im Klimaschutz gestärkt und 

die Attraktivität des Quartiers im Sinne einer zukunftsorientierten Stadtentwick-

lung erhöht. 
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Maßnahme  Umsetzung von Dachbegrünung auf öffentlichen Gebäuden 

VERORTUNG  Gesamtes Sanierungsgebiet  

DURCHFÜHRUNGS-ZEIT-

RAUM 

Langfristig  

HANDLUNGSFELDER › Stadtgestalt und Baukultur  

› Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit  

› Klima- und Umweltschutz 

PROJEKTBESCHREI-BUNG 

 

Dachbegrünungen leisten einen wertvollen Beitrag zur Anpassung an den Klima-

wandel, indem sie Regenwasser zurückhalten, das Mikroklima verbessern und die 

Artenvielfalt in innerstädtischen Bereichen fördern. Zudem erhöhen sie die Le-

bensdauer der Dachflächen und tragen zur städtebaulichen Aufwertung bei. Im 

Sanierungsgebiet „Strelitz-Alt“ sollen daher geeignete öffentliche Gebäude mit 

Dachbegrünungen ausgestattet werden. Mögliche Gebäude wären u.a.: 

› Grundschule Daniel Sanders, Bachstraße 9 

› Sporthalle, Bachstraße 3 

› Kita Löwenzahn, Fürstenbergerstraße 13 

 

Zusätzlich zu den öffentlichen Gebäuden bieten auch vereinzelte weitere Ge-

bäude das Potenzial für Dachbegrünung. Insbesondere Neubauten sowohl öf-

fentlicher als auch privater Hand sollten mit Dachbegrünung weitmöglich ausge-

stattet werden. Speziell sind hier folgende Gebäude herauszustellen:  

› Neubau Kita/ Hort, Bachstraße 9 

› Supermarkt-Gebäude, Wilhelm-Stolte-Straße 70 

› Wohngebäude zwischen der Wilhelm-Stolte-Straße und Josef-Jakubowski-

Straße 
 
 

 

 
 

 

  

Grundschule Daniel-Sanders Sporthalle Supermarkt 

Abbildung 21: Impressionen Gebäude mit Potenzial für Photovoltaik-Anlagen und Dachbegrünung (eigene Aufnahmen, 

2025) 
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Maßnahme  Qualifizierung der Grünflächen 

VERORTUNG  Grünflächen im Sanierungsgebiet  

DURCHFÜHRUNGS-ZEIT-

RAUM 

Langfristig/Laufend 

HANDLUNGSFELDER › Öffentliche Räume 

› Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit  

› Klima- und Umweltschutz 

PROJEKTBESCHREI-BUNG 

 

In Strelitz-Alt mangelt es an attraktiven öffentlichen Frei- und Grünräumen, an 

Spiel- und Freizeitmöglichkeiten sowie an Begegnungsorten im öffentlichen 

Raum. Zudem sind im Sinne des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klima-

wandel insbesondere Maßnahmen zur Schaffung einer grünen Infrastruktur in 

Neustrelitz wichtig. Daher sollen die bestehenden Grünflächen in Strelitz-Alt so-

wohl unter Beachtung von Klimaschutzaspekten sowie im Sinne der Erhöhung der 

Aufenthaltsqualität aufgewertet werden. Dazu zählen insbesondere vier Grünflä-

chen: 

1. Stadtpark 

Der unter Denkmalschutz stehende Stadtpark im Umfeld der St.-Georgs-Kirche 

mit einer Größe von 4.864 m² soll als neue Mitte von Strelitz-Alt qualifiziert, um-

gestaltet und die Aufenthaltsqualität aufgewertet werden. Der Stadtpark soll Nut-

zungsmöglichkeiten für verschiedene Zielgruppen berücksichtigen, u.a. einen 

neuen Spielplatz, Sportgeräte (z.B. Calisthenicsgeräte), Möblierung, Sitzmöglich-

keiten sowie Orte der Erholung und Begegnung für Jung und Alt. Im Rahmen der 

ökologischen Aufwertung sollen Maßnahmen zur Versickerung, Beschattung so-

wie Bepflanzung umgesetzt werden. Grundsätzlich ist auf eine barrierefreie Aus-

gestaltung zu achten. Die St.-Georgs-Kirche und die Umnutzung des Feuerwehr-

gebäudes sind mitzudenken, beide können eine Belebung des Parkes unterstüt-

zen. Zur Gestaltung der Flächen des Stadtparks soll gegebenenfalls ein Städtebau-

licher Wettbewerb mit Übergang zu den Flächen von Kita/Hort/Schule durchge-

führt werden. 

2. Freifläche an der Wilhelm-Stolte-Straße/Hittenkoferstraße  

Die Freifläche an der Wilhelm-Stolte-Straße/Hittenkoferstraße mit einer Größe 

von 788 m² soll als öffentlicher Aufenthaltsplatz qualifiziert werden. Hierbei ist 

sowohl eine ökologische Aufwertung als auch eine Aufwertung der Aufenthalts-

qualität (z.B. durch Sitzgelegenheiten, Sportgeräte, Orte der Begegnung) sicher-

zustellen. Die Grünfläche bietet sowohl für die Anwohnenden als auch für Mitar-

beitende der Stadtwerke Neustrelitz ein wichtiges Potential. 

3. Freifläche an der Wilhelm-Stolte-Straße/Schulstraße 

Die Freifläche an der Wilhelm-Stolte-Straße/Schulstraße (705 m²) direkt gegen-

über des Lebensmitteldiscounters (Netto) gelegen, bietet durch die zentrale Lage 

eine gute Voraussetzung und dient zukünftig als wichtige Verbindung von der Wil-

helm-Stolte-Straße zum neugestalteten Stadtpark und Begegnungsort im alten 

Feuerwehrgebäude sowie zur Grundschule Schule, Kita und Hort. Durch eine at-

traktive Durchwegung, verschiedene Sitzmöglichkeiten, Begrünung sowie eine 
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Gestaltung im Sinne der Klimaanpassung soll die Freifläche aufgewertet und die 

neue Mitte von Strelitz-Alt gestärkt werden.  

4. Neuanlage des Festplatzes auf der Freifläche Wilhelm-Stolte-Straße/Neu-

brandenburger Straße 

Durch den Neubau des Gebäudes für Kita und Hort auf der Freifläche zwischen 

der Grundschule und Sporthalle fällt die Fläche für den Festplatz weg. Die Grün-

anlage an der Wilhelm-Stolte-Straße/ Neubrandenburger Straße (ca. 1.600 m2) 

soll wie bereits in früheren Jahren zukünftig als Festplatz fungieren. Neben dem 

jährlichen Stadtteilfest können auch andere kleinere Veranstaltungen dort Raum 

finden. Der Platz soll keine umfängliche Erneuerung/Umgestaltung erfahren, um 

möglichst flexibel genutzt werden zu können. Kleinere Maßnahmen, wie z.B. Be-

leuchtung, Sitzgelegenheiten, Wegeverbindung zur Bachstraße und Radabstellan-

lagen können die Nutzung als Veranstaltungsplatz positiv unterstützen. 

 

  

Stadtpark 

Freifläche Wilhelm-Stolte-Straße/Hittenkoferstraße 

Freifläche Wilhelm-Stolte-Straße/Schulstraße 

Neuanlage des Festplatzes auf der Freifläche Wil-

helm-Stolte-Straße/Neubrandenburger Straße 

Abbildung 22: Impressionen Grünflächen mit Aufwertungspotenzial (eigene Aufnahmen, 2025) 
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Maßnahme  Entwicklung eines Regenwassermanagementkonzepts für die Gebäude 

der Wohnungsbaugesellschaften/ -genossenschaften entlang der Wil-

helm-Stolte-Straße 

VERORTUNG  Gebäude der Wohnungsbaugesellschaften/ -genossenschaften entlang der Wil-

helm-Stolte-Straße 

DURCHFÜHRUNGS-ZEIT-

RAUM 

Langfristig 

HANDLUNGSFELDER › Öffentliche Räume 

› Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit  

› Klima- und Umweltschutz 

PROJEKTBESCHREI-BUNG 

 

Im Sanierungsgebiet „Strelitz-Alt“ stellen die großflächigen Dachflächen sowie 

grünen Zwischenräume der Zeilenbauten der Wohnungsbaugesellschaften und -

genossenschaften entlang der Wilhelm-Stolte-Straße ein bedeutendes Potenzial 

für ein nachhaltiges Regenwassermanagement dar. Ziel der Maßnahme ist die 

Entwicklung eines integrierten Konzepts, das sowohl ökologische als auch städte-

bauliche Effekte verbindet.  

Ein Regenwassermanagementkonzept umfasst die ganzheitliche Planung und Um-

setzung von Maßnahmen zur Sammlung, Nutzung, Versickerung und Verdunstung 

von Niederschlagswasser. Dazu gehören u.a. die Entlastung der Kanalisation, die 

Minderung von Überflutungsrisiken bei Starkregen, die Nutzung von Regenwasser 

als Brauchwasser sowie Beiträge zur Kühlung und Begrünung des Quartiers.  

Geprüft werden sollen verschiedene Ansätze wie dezentrale Regenwasserversi-

ckerung, der Einsatz von Zisternen, Dach- und Fassadenbegrünungen sowie die 

Kombination mit Photovoltaik-Anlagen. Damit können Überflutungsrisiken redu-

ziert, die Aufenthaltsqualität im Quartier gesteigert und zugleich Beiträge zum Kli-

maschutz sowie zur Klimaanpassung geleistet werden. Die Wohnungsunterneh-

men nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein und sollen eng in die Planung und Um-

setzung eingebunden werden. 
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Maßnahme  Stärkung der Wegeverbindung Domjüchsee/Stärkung der Grünverbin-

dung ins Umland 

VERORTUNG  Ränder des Sanierungsgebiets  

DURCHFÜHRUNGS-ZEIT-

RAUM 

Langfristig  

HANDLUNGSFELDER › Öffentliche Räume 

› Stadtverträgliche Mobilität 

› Klima- und Umweltschutz 

PROJEKTBESCHREI-BUNG 

 

Die Anbindung von Strelitz-Alt an die umgebende Landschaft und insbesondere 

an den Domjüchsee ist bislang nur eingeschränkt erlebbar. Um die Aufenthalts-

qualität für Anwohnende wie auch Besucherinnen und Besucher zu erhöhen und 

die Erreichbarkeit von Natur- und Erholungsräumen zu verbessern, soll die Wege-

verbindung zwischen Strelitz-Alt und dem Domjüchsee gestärkt und weiterentwi-

ckelt werden. Ziel ist die Schaffung einer attraktiven, sicheren und barrierearmen 

Fuß- und Radwegverbindung, die zugleich als grüne Achse eine ökologische Funk-

tion erfüllt. Durch gezielte Maßnahmen wie Wegeausbau, Beschilderung, Begrü-

nung und die Anlage von Trittsteinbiotopen, die als kleine Vernetzungsflächen für 

Pflanzen und Tiere zwischen größeren Naturbereichen dienen, soll eine nachhal-

tige Verbindung zwischen dem Quartier und dem Umland entstehen. Damit wird 

die Naherholung gestärkt, die ökologische Vernetzung gefördert und ein wichtiger 

Beitrag zur klimafreundlichen Mobilität geleistet. 
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Maßnahme  Qualifizierung der Freiflächen nördlich des Bahnhofs entlang der Bahn-

schienen 

VERORTUNG  Freifläche nördlich Bahnhofstraße 19-21 

DURCHFÜHRUNGS-ZEIT-

RAUM 

Langfristig 

HANDLUNGSFELDER › Öffentliche Räume 

› Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit  

› Klima- und Umweltschutz 

PROJEKTBESCHREI-BUNG 

 

Das leerstehende ehemalige Bahnhofsgebäude soll im Rahmen eines Pilotprojek-

tes umgenutzt werden. In diesem Zusammenhang sollen auch die nördlich an-

grenzenden Freiflächen entlang der Bahnschienen als Multifunktionsflächen ent-

wickelt werden. Ziel ist es, diese bislang ungenutzten Flächen aufzuwerten und 

für verschiedene Nutzergruppen zugänglich zu machen. Denkbar ist die Qualifizie-

rung als Aufenthaltsbereiche mit Spiel- und Sportangeboten, insbesondere für Ju-

gendliche, sowie die Schaffung von Begegnungsräumen für alle Generationen. Er-

gänzend soll die Wegeverbindung ausgebaut und die Flächen durch Begrünungs-

maßnahmen ökologisch aufgewertet werden. Maßnahmen zur ökologischen Auf-

wertung sowie Klimaanpassung könnten das Anlegen einer Streuobstwiese, eines 

generationsübergreifendes Gemeinschaftsgartens oder einer Insekten- und Wild-

blumenwiese sein. Dadurch entstehen attraktive Außenräume, die das Bahnhofs-

gebäude sinnvoll einbinden und zugleich die Quartiersentwicklung unterstützen. 

 

Abbildung 23: Freiflächen an den Bahnschienen (eigene Aufnahme, 2025) 
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Maßnahme  Qualifizierung des Jahnsportplatzes 

VERORTUNG  Jahnsportplatz an der Wilhelm-Stolte-Straße  

DURCHFÜHRUNGS-ZEIT-

RAUM 

Mittel- bis Langfristig 

HANDLUNGSFELDER › Öffentliche Räume 

› Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit  

› Klima- und Umweltschutz 

PROJEKTBESCHREIB-UNG 

 

Am südlichen Ortseingang von Strelitz-Alt an der Wilhelm-Stolte-Straße befindet 

sich der Naturrasenplatz Jahnsportplatz mit zwei Fußballgroßfeldern, Fahrradab-

stellanlagen, Sitzbänken und einem Gebäude mit Umkleidekabinen.  

Im Rahmen einer Qualifizierung des Sportplatzes sollen verschiedene Maßnah-

men geprüft und umgesetzt werden, um die Nutzbarkeit, Sicherheit und Aufent-

haltsqualität zu erhöhen. Dazu zählen unter anderem die Installation einer insek-

tenfreundlichen Flutlichtanlage, die die Nutzung auch in den Abendstunden er-

möglicht, ohne die Tierwelt unnötig zu stören sowie der Einbau einer automati-

schen Bewässerungsanlage zur Pflege des Rasens. Darüber hinaus bietet sich eine 

Randbegrünung an, die ökologische Funktionen erfüllt und die Sportflächen be-

schattet. 

 

  

Abbildung 24: Jahnsportplatz (eigene Aufnahmen, 2025) 
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Maßnahme  Entwicklung eines Spielplatzes auf der Freifläche im südlichen Abschnitt 

der Wesenberger Straße 

VERORTUNG  Freifläche im südlichen Abschnitt der Wesenberger Straße 

DURCHFÜHRUNGS-ZEIT-

RAUM 

Mittelfristig  

HANDLUNGSFELDER › Öffentliche Räume 

› Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit  

› Klima- und Umweltschutz 

PROJEKTBESCHREI-BUNG 

 

Im Stadtteil Strelitz-Alt ist die Anzahl der Spiel- und Freizeitmöglichkeiten bislang 

gering, sodass insbesondere Kinder und Familien nur eingeschränkte Angebote 

zur aktiven Freizeitgestaltung vorfinden. Im südlichen Abschnitt der Wesenberger 

Straße befindet sich eine bislang ungenutzte Freifläche, die Potenzial für die Ein-

richtung eines neuen Spielplatzes bietet. Ziel der Maßnahme ist die Schaffung ei-

nes generationsübergreifenden Spiel- und Freizeitangebots, das sowohl Bewe-

gungs- und Spielmöglichkeiten für Kinder als auch Rückzugs- und Begegnungsbe-

reiche für Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen bietet. 

Bei der Planung sollten ökologische und gestalterische Aspekte berücksichtigt 

werden, darunter die Integration von naturnahen Spielangeboten, Beschattung 

sowie wasserdurchlässigen Oberflächen. Die Zugänglichkeit für alle Nutzer und 

Nutzerinnen, einschließlich Menschen mit eingeschränkter Mobilität sollte sicher-

gestellt werden. Durch die Entwicklung des Spielplatzes wird die Aufenthaltsqua-

lität im Quartier erhöht, Begegnungs-, Spiel- und Freizeiträume geschaffen sowie 

die soziale Infrastruktur gestärkt. 

Bei der Planung der Fläche sollten Kinder und Jugendlichen beteiligt werden. 

 

Abbildung 25: Freifläche in der Wesenberger Straße (eigene Aufnahme, 2025) 
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5.3 Maßnahmen Mobilitätsplan 

Maßnahme Ausbau der Fuß- und Radwegeverbindungen zwischen den Be-

gegnungs- und Erholungsorten 

VERORTUNG  Gesamtes Sanierungsgebiet 

DURCHFÜHRUNGSZEITRAUM Langfristig/Laufend 

HANDLUNGSFELDER › Öffentliche Räume 

› Stadtverträgliche Mobilität  

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Im Untersuchungsbereich bestehen eine hohe Anzahl an straßenbeglei-

tenden Gehwegen. Der einzige straßenbegleitende Radweg im Sanie-

rungsgebiet führt entlang der Wilhelm-Stolte-Straße. Ein Hauptteil dieser 

Wege sind durch umfassende Mängel geprägt, die ihre Benutzung, insbe-

sondere für mobilitätseingeschränkte Personen, erschweren. Im Rahmen 

der städtebaulichen Entwicklung weist der Ausbau von Fuß- und Rad-

wegeverbindungen daher einen zentralen Handlungsbedarf auf. 

Die Maßnahme trägt dazu bei, die aktive Mobilität im Quartier zu för-

dern, das Wegenetz sicherer und attraktiver zu gestalten und die Erreich-

barkeit sozialer, kultureller und naturnaher Angebote zu verbessern. 

Durch die gezielte Verknüpfung und Aufwertung bestehender Wege soll 

ein durchgängiges und barrierearmes Wegenetz entstehen, das nicht nur 

funktionale Aspekte berücksichtigt, sondern auch ökologisches und ge-

stalterisches Potenzial aufnimmt. 

Die vorgeschlagene Routenführung verbindet bestehende sowie neu ent-

stehende Begegnungs- und Erholungsorte. Zusätzlich zu einer Beschilde-

rung des Rundweges, ist eine Informationsmöglichkeit an historisch inte-

ressanten Orten denkbar und könnte den Weg zusätzlich aufwerten.  
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Maßnahme Neuordnung der Wilhelm-Stolte-Straße inkl. südlicher Ortsein-

gang 

VERORTUNG  Wilhelm-Stolte-Straße 

DURCHFÜHRUNGSZEITRAUM Mittel- bis Langfristig 

HANDLUNGSFELDER › Öffentliche Räume 

› Stadtverträgliche Mobilität  

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Die Wilhelm-Stolte-Straße stellt die Hauptverkehrsachse im Sanierungs-

gebiet dar. Sie führt vom nordwestlichen Eingangsbereich bis zum südli-

chen Ortseingang von Neustrelitz. Damit bildet die Straße einen zentra-

len, ortsbildprägenden Teil von Strelitz-Alt  

Momentan dominiert der motorisierte Verkehr, der Rad- und Fußgänger-

verkehr sowie die Aufenthaltsqualität sind eingeschränkt. Die Barriere-

freiheit ist nicht gegeben. Aufgrund dieser repräsentativen Funktion ist 

eine Aufwertung der Straße notwendig. Ein Augenmerk soll dabei auf den 

südlichen Ortseingang gelegt werden, welcher repräsentativer gestaltet 

werden soll. Erforderlich ist ein Verkehrsentwicklungskonzept, welches 

alle Verkehrsteilnehmenden berücksichtigt und abgestimmte Lösungen 

hervorbringt. Das Verkehrsentwicklungskonzept soll unter Beteiligung 

der Öffentlichkeit und aller fachlich zuständigen Behörden in einem Dia-

logverfahren erarbeitet werden.  

 

Abbildung 26: Wilhelm-Stolte-Straße (eigene Aufnahme, 2025) 
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Maßnahme Sanierung der Straßen 

VERORTUNG  Gesamtes Sanierungsgebiet 

DURCHFÜHRUNGSZEITRAUM Langfristig/Laufend 

HANDLUNGSFELDER › Öffentliche Räume 

› Stadtverträgliche Mobilität  

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Die Straßen im Sanierungsgebiet weisen zu einem Großteil erhebliche 

Straßenschäden auf, die sich u.a. als Unebenheiten, Absackungen sowie 

wechselnden Untergründen äußert. Ebenso sind Maßnahmen zur Ver-

kehrssicherheit für Fuß- und Radverkehr, wie insbesondere im Gang zwi-

schen der Wilhelm-Stolte-Straße 16 und 18, umzusetzen. Eine ganzheitli-

che Sanierung der Straßen trägt sowohl positiv zur funktionalen Beschaf-

fenheit als auch zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Raums 

bei.  

Die Straßen werden folgendermaßen priorisiert:  

Kurzfristig 

› Sievertstraße 

› Bohlenstraße (östlicher Teil) einschließlich Vorplatz Sporthalle 

› Hittenkoferstraße 

› Wesenberger Straße, 1. Bauabschnitt Daniel-Sanders-Straße 

bis Bahnhofstraße 

› Bauhof 

Mittelfristig  

› Wilhelm-Stolte-Straße  

› Bahnhofstraße 

› Daniel-Sanders-Straße 

› Wesenberger Straße, 2. Bauabschnitt (Bahnhofstraße bis 

Stendlitzstraße) 

› Schulstraße 

Langfristig  

› Straße der Freundschaft 

› Alte Mühlenstraße 

› Erschließung Kita Löwenzahn  

› Josef-Jakubowski-Straße (südlicher Abschnitt) 
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Hittenkoferstraße  Wesenberger Straße   

Bauhof 

Abbildung 27: Straßen mit hohem Sanierungsbedarf (eigene Darstellung, 2025) 
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Maßnahme Aufwertung der bestehenden Parkplätze 

VERORTUNG  Gesamtes Sanierungsgebiet 

DURCHFÜHRUNGSZEITRAUM Langfristig 

HANDLUNGSFELDER › Öffentliche Räume 

› Stadtverträgliche Mobilität 

› Klima- und Umweltschutz  

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Das Untersuchungsgebiet in Strelitz-Alt bietet eine Reihe an Parkplatzflä-

chen. Diese sind speziell im Umfeld infrastruktureller Einrichtungen vor-

zufinden und dementsprechend stark genutzt. Parkplätze stellen zumeist 

stark versiegelte und monofunktionale Flächen dar. Aufwertende Maß-

nahmen bieten die Möglichkeit ihre zumeist großflächige Raumein-

nahme intelligent auch außerhalb ihrer zeitgebundenen Nutzung zu ge-

stalten.  

Die Maßnahme umfasst die Entsiegelung von Teilflächen, vor allem durch 

Begrünung sowie die Integration wasserdurchlässiger Beläge. Dadurch 

kann Regenwasser versickern sowie Hitzeinseln reduziert werden. 

Insbesondere bei den an der Wilhelm-Stolte-Straße gelegenen Parkplät-

zen kann eine aufwertende Gestaltung zur Aufwertung des Gesamtbildes 

beitragen.  

 

 

 

 

Abbildung 28: Parkplätze an der Wilhelm-Stolte-Straße (eigene Aufnahmen, 2025) 

 

 

 

Parkplatz Wilhelm-Stolte-Straße/Hittenkofer Straße Parkplatz Wilhelm-Stolte-Straße/Stendlitzstraße 
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5.4 Maßnahmen- und Finanzierungskonzept 

Tabelle 2: Maßnahmen- und Finanzierungskonzept 

lfd. 
Nr. 

Einzelmaßnahmen  Kostenschätzung 

davon Finanzhilfen 
Bund und Land 

(Städtebau-  
fördermittel) 

kommunaler Eigen-
anteil 

andere Finanzie-
rungen 

Realisierungszeit-
raum 

    EUR EUR EUR EUR  
1 Sievertstraße - Erschließungsmaßnahme * 537.000 358.000 179.000 0 2026 

2 Bohlenstraße - Erschließungsmaßnahme * 354.000 236.000 118.000 0 2027/28 

3 Hittenkoferstraße - Erschließungsmaßnahme ** 1.353.000 902.000 451.000 0 2027/28 

4 Spielplatz Stadtpark (1. BA Stadtpark) ** 171.000 114.000 57.000 0 2027 

5 
Wilhelm-Stolte-Straße 1 (Haus 2) - Kleinteilige Maß-

nahme ** 99.000 66.000 33.000 0 2026/27 

6 
Wilhelm-Stolte-Straße 103- Kleinteilige  

Maßnahme ** 99.000 66.000 33.000 0 2027 

7 Neuanlage Festplatz 120.000 80.000 40.000 0 2027 

8 Außensportanlage Grundschule Daniel Sanders 900.000 0 225.000 675.000 2028 

9 Sanierung Kita "Löwenzahn" 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2028/29 

10 
Wesenberger Straße, 1. BA (Bahnhofstraße - 

Daniel-Sanders-Straße) - Erschließungsmaßnahme 1.130.000 236.000 894.000 0 2029 

11 Nachbarschaftshaus/ Begegnungsstätte 2.511.000 1.674.000 837.000 0 2029/30 

12 Beräumung Großer Spiegelberg (1. BA) 990.000 660.000 330.000 0 2029 

13 Bauhof - Erschließungsmaßnahme 1.407.000 938.000 469.000 0 2030/31 

14 Qualifizierung Stadtpark, 2. BA 522.000 348.000 174.000 0 zw. 2030 - 2035 

15 Wilhelm-Stolte-Straße - Erschließungsmaßnahme 2.145.000 1.430.000 715.000 0 zw. 2030 - 2035 

16 Bahnhofstraße - Erschließungsmaßnahme 1.170.000 780.000 390.000 0 zw. 2030 - 2035 

17 Daniel-Sanders-Straße - Erschließungsmaßnahme 549.000 366.000 183.000 0 zw. 2030 - 2035 

18 Qualifizierung Jahnsportpark 300.000 200.000 100.000 0 zw. 2030 - 2035 

19 Neuanlage Spielplatz Wesenberger Straße 300.000 200.000 100.000 0 zw. 2030 - 2035 
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Ifd. 
Nr. 

Einzelmaßnahmen Kostenschätzung 

davon Finanzhilfen 
Bund und Land 

(Städtebau-  
fördermittel) 

kommunaler Eigen-
anteil 

 

Andere Finanzie-
rungen 

Realisierungszeit-
raum 

20 
Wesenberger Straße, 2. BA (Bahnhofstraße - Stend-

litzstraße) - Erschließungsmaßnahme 870.000 580.000 290.000 0 zw. 2030 - 2035 

21 Schulstraße - Erschließungsmaßnahme 996.000 664.000 332.000 0 zw. 2030 - 2035 

22 
Aufwertung Freifläche Wilhelm-Stolte-Straße - Schul-

straße 105.000 70.000 35.000 0 zw. 2030 - 2035 

23 
Aufwertung Grünfläche Wilhelm-Stolte-Straße - Hit-

tenkoferstraße 132.000 88.000 44.000 0 ab 2036 

24 Straße der Freundschaft - Erschließungsmaßnahme 360.000 240.000 120.000 0 ab 2036 

25 Alte Mühlenstraße - Erschließungsmaßnahme 348.000 232.000 116.000 0 ab 2036 

26 Erschließung Kita "Löwenzahn" 132.000 88.000 44.000 0 ab 2036 

27 
Entwicklung Großer Spiegelberg  

(2. BA, Altlastensanierung, Erschließung) 2.010.000 740.000 730.000 540.000 ab 3036 

Fortlaufende Maßnahmen 

 

städtebauliche Planung (Rahmenplan, Freiraumkon-

zept, Blockbereichsplan neue Mitte, sonstiges) * 120.000 80.000 40.000 0 langfristig / laufend 

 Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 99.000 66.000 33.000 0 langfristig / laufend 

 Begleitung durch treuhänderischen Sanierungsträger 1.500.000 1.000.000 500.000 0 langfristig / laufend 

 

Modernisierung und Instandsetzung baulicher Anla-

gen  5.025.000 2.850.000 1.425.000 750.000 langfristig / laufend 

 Neuanlage/ Umgestaltung Spiel- und Freizeitflächen 1.014.000 676.000 338.000 0 langfristig / laufend 

 

Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit  

(z. B. separate Gehwege) 330.000 220.000 110.000 0 langfristig / laufend 

 Sonstige Ordnungsmaßnahmen 300.000 200.000 100.000 0 langfristig / laufend 

 
Summe 29.498.000 17.448.000 10.085.000 1.965.000 

 

* Bewilligt im Programmjahr 2025      

** Gegenstand des aktuellen Förderantrags (Programmjahr 2026)     
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6 FAZIT UND AUSBLICK 

Mit der Erstellung des städtebaulichen Rahmenplans für Strelitz-Alt liegt nun ein zentrales Instrument zur ge-

zielten Steuerung der städtebaulichen Entwicklung des Stadtteils vor. Aufbauend auf den Ergebnissen der vor-

bereitenden Untersuchungen und unter Einbeziehung der örtlichen Akteure und Akteurinnen wurde ein inte-

griertes Konzept entwickelt, das die bestehenden Defizite im Bereich der baulichen Struktur, der öffentlichen 

Räume, der Verkehrsinfrastruktur und der sozialen Infrastruktur aufzeigt und konkrete Maßnahmen zu deren 

Behebung formuliert. Damit wird eine tragfähige Grundlage geschaffen, um die städtebauliche Erneuerung im 

Sinne einer nachhaltigen und qualitätsvollen Entwicklung umzusetzen. 

Die im Rahmenplan formulierten Leitziele und Maßnahmen verfolgen das Ziel, Strelitz-Alt langfristig als attrak-

tiven, lebenswerten und identitätsstiftenden Stadtteil der Residenzstadt Neustrelitz weiterzuentwickeln. Beson-

dere Bedeutung kommt dabei der Schaffung einer neuen Quartiersmitte sowie von Aufenthalts- und Begeg-

nungsräumen, der Aufwertung der öffentlichen Räume, der Revitalisierung brachliegender Flächen sowie der 

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und Grünstrukturen zu. Durch diese gezielten Eingriffe sollen Funktions-

verluste behoben, die Wohnqualität erhöht und neue Impulse für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung 

gesetzt werden. 

Im nächsten Schritt erfolgt die Vorbereitung und Beantragung konkreter Fördermaßnahmen auf Basis des Maß-

nahmen- und Finanzierungskonzepts. Mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen beginnt ein längerfristiger 

Prozess, der eine enge Abstimmung zwischen Stadt, Eigentümer und Eigentümerinnen, Bewohnerschaft und 

weiteren Beteiligten erfordert. Der Rahmenplan bildet hierfür die inhaltliche und räumliche Grundlage. Die ak-

tive Mitwirkung und das Engagement der Einwohner und Einwohnerinnen von Strelitz-Alt im Prozess der Rah-

menplanung haben verdeutlicht, dass großes Interesse an Möglichkeiten zur Teilhabe besteht. Dieses Interesse 

birgt ein wertvolles Potenzial für die zukünftige Entwicklung. Auch bei der Umsetzung der Maßnahmen im Rah-

men des Sanierungsgebiets sollten weiterhin umfassende Beteiligungsangebote und eine offene Informations-

politik durchgeführt werden. Für das Erreichen der vereinbarten Ziele, ist es zudem wichtig, ein regelmäßiges 

Monitoring der Rahmenplanung durchzuführen, sodass die Planung bei Bedarf an aktuelle Rahmenbedingungen 

anpasst werden kann. Auf diese Weise kann Strelitz-Alt seine Potenziale voll entfalten und sich als lebendiger 

Stadtteil mit eigenständigem Charakter und hoher Lebensqualität weiterentwickeln. 
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RAHMENPLAN STRELITZ-ALT 
Dokumentation der Stadtteilwerkstatt am 

04.09.2025 

Ca. 90 Teilnehmende 

BEGRÜßUNG  

1.1 Aufgaben- und Ablaufvorstellung  

› Vorstellung der Aufgabenstellung und des Programmablaufs durch die raumplaner 

› Begrüßungsworte und Überblick über aktuelle Planungen in Strelitz-Alt durch den Bürger-

meister Herr Grund 

VORSTELLUNG DER ENTWÜRFE DES RAHMENPLANS 

2.1 Vorstellung des Rahmenplans 

3.1 Vorstellung des Mobilitätsplans 

4.1 Vorstellung des Grünplans 

5.1 Vorstellung des Detailplans „neue Mitte“ 

6.1 Information/Ansprache zur Zukunft der St.-Georgs-Kirche 

› Kurzer Vortrag zur Kirche durch Pastorin Cornelia Seidel zur Historie der Kirche und ihren 

aktuellen baulichen Mängeln 

› Aktuelle Untersuchung ergab, dass Kirche aufgrund von Schäden im Fundament nicht mehr 

genutzt werden kann. 

› Beschluss einer AG zum Umgang mit der Kirche: Kirche kann aufgrund der zu hohen Kosten 

für Sanierungsmaßnahmen und der kleinen Gemeinde nicht erhalten werden, stattdessen 

soll eine Entwidmung stattfinden und die Kirche soll verkauft werden. 

› Mögliches Szenario: Der Kirchturm wird stehen gelassen (als Erinnerung) und der Stadtpark 

wird als Kulturstandort aufgewertet. 

7.1 Rückfragen aus dem Publikum (Verständnisfragen) 

› F: Was ist unter dem Begriff „Nachverdichtung“ zu verstehen? 

Anlage 4
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o A: Die im Rahmenplan hervorgehobenen Garagen sollen rückgebaut und dort 

Wohngebäude entstehen. 

› F: Ist der Bedarf an Wohnraum in Strelitz-Alt da? (Verweis auf Leerstand) 

o A: Es gibt Bedarf nach bestimmten Formen von Wohnraum, aber keinen großen, 

übergreifenden Bedarf an Wohnraum. 

› F: Sind die geplanten Grün-/Freiflächen residenzfähig? (Bezogen auf die ausgehende Laut-

stärke von Jugendlichen auf Freiflächen) 

o A: Die Aufenthaltsräume sollen generationsübergreifend gestaltet werden. Be-

stimmte Altersgruppen können nicht ausgeschlossen werden. 

› F: Gibt es neue Erkenntnisse zu den Brachflächen des Großen Spiegelbergs? 

o Bürgermeister Herr Grund erinnert an das Thema der Veranstaltung und verweist 

darauf, dass die Fragen in einem anderen Format mit verantwortlichen Ausschüssen 

besprochen werden können und sollten.  

› F: Warum betrifft die Entwicklung des Rahmenplans nur Strelitz-Alt?  

o A: Das Sanierungsgebiet Strelitz-Alt wurde so in der Sanierungssatzung förmlich 

festgelegt. 

› F: Was ist mit den Grünflächen gegenüber der ehemaligen JVA? Warum tritt man nicht an 

die Eigentümer und Eigentümerinnen heran? 

o A: Auch private Eigentümer und Eigentümerinnen können Fördermittel im Rahmen 

des Sanierungsgebietes beantragen. 

DISKUSSION DER RAHMENPLÄNE IN KLEINGRUPPEN 

8.1 Rahmenplan 

Stadtpark/ neue Mitte 

› Die räumliche Verortung der neuen Mitte im Gebiet um den Stadtpark wird befürwortet. 

› Sollte die St.-Georgs-Kirche nicht saniert werden können, sollte der Glockenturm als Ge-

denkstätte erhalten bleiben und die alten Mauern in der Parkgestaltung aufgegriffen wer-

den. 

› Im Stadtpark soll die Möglichkeit eines Springbrunnens/Wasserspiels geprüft werden. 
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Nachbarschaftshaus/ Begegnungsstätte 

› Eine neue Begegnungsstätte im Gebäude der ehemaligen Feuerwehr ist wichtig für die Ge-

meinschaft. 

› Ein (selbstorganisierter) Jugendclub sollte integriert werden. 

› Es braucht neue Anlaufpunkte für Gottesdienste – diese könnten ggf. auch in der Begeg-

nungsstätte in der ehemaligen Feuerwehr stattfinden. 

› Es braucht offizielle Gegenangebote zu den inoffiziellen Treffpunkten (z. B. vor dem Netto) 

von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

› Eine Stadtteilbibliothek könnte in den Räumlichkeiten Platz finden. 

Neuer Festplatz 

› Die Fläche für den neuen Festplatz wird von einigen als zu klein eingeschätzt. 

› Bei Festen kann auch die Bachstraße im Sinne einer „Festmeile“ mitgenutzt werden. 

› Der neue Festplatz wird andererseits, angesichts der wenigen stattfindenden Feste, als zu 

überdimensioniert gesehen. Stattdessen könnte man den Jahnsportpark als Festwiese be-

nutzen. 

› Sollte die Kirche abgerissen werden, könnte der dort entstehende Platz als Festplatz ge-

nutzt werden. 

Nachverdichtung 

› Die Garagen an der Bahnhofstraße/Am Bahnhof werden gut genutzt und sollten daher 

nicht zur Nachverdichtung ausgewiesen werden. 

› Die Fläche zur Nachverdichtung an der Bachstraße beinhaltet einen privaten Garten. Die-

ser sollte rausgenommen werden. 

› Der Parkplatz an der Wilhelm-Stolte-Straße/Daniel-Sanders-Straße wird nicht gut genutzt 

und könnte zur Nachverdichtung ausgewiesen werden. 

› Der Parkplatz an der Wilhelm-Stolte-Straße/Stendlitzstraße (gegenüber vom Netto) wird 

durch Anwohnende gut genutzt und sollte daher nicht zur Nachverdichtung ausgewiesen 

werden, sondern ein Parkplatz bleiben. 

› Eine umfangreiche Nachverdichtung und die Ausweisung von Flächen für neuen Wohn-

raum wird angesichts des bestehenden Leerstands und der Bevölkerungsentwicklung kri-

tisch gesehen. Instandsetzung und Nutzung von Leerstand sollte prioritär behandelt wer-

den. 

› Die Integration eines Hotels in Strelitz-Alt soll geprüft werden. 
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› Die Freifläche gegenüber dem Theater „Schiefe Ebene” sollte als Begegnungsort ausge-

baut werden. Eine Nachverdichtung mit der Integration einer Eisdiele ist möglich bzw. ge-

wünscht. 

Ortsbild 

› Eine Neugestaltung der Ortseingänge wird begrüßt. Es wird vorgeschlagen eine Infotafel 

oder eine andere Art von Beschilderung zur Kenntlichmachung des Stadtteils „Strelitz-Alt“ 

aufzustellen. 

Versorgung 

› Am Spiegelberg ist eine neue Wohnsiedlung entstanden (Weg am Spiegelberg). Dort fehlt 

es bislang an Angeboten für Kinder und Jugendliche, wie einem Spielplatz. Dies soll bei der 

Entwicklung des Spiegelbergs mitgedacht werden. 

› Die DHL-Annahmestelle sollte zentraler gelegen sein. Anmerkung Stadt: Standortwahl liegt 

bei privatem Betreiber. Die Stadt kann den Standort nicht beeinflussen. Jedoch könnte eine 

Ursachenforschung für die aktuelle Standortentscheidung durchgeführt werden. 

› Es wird sich ein vielfältigeres Gastronomieangebot gewünscht. Beispielsweise am ehemali-

gen Bahnhofsgebäude oder in der neuen Mitte Strelitz-Alt 

Altes Bahnhofsgebäude 

› Vorschläge: Gastronomie; Stadtteilbibliothek, Jugendclub  

9.1 Rahmenplan Mobilität 

Neuordnung Wilhelm-Stolte-Straße 

› Die Begrünung sollte im Sinne einer Allee an alte Ansichten der Straße angelehnt werden. 

Verkehrssicherheit 

› Maßnahmen zur Verkehrssicherung sollten in der Neubrandenburger Straße und Schul-

straße für Schulkinder umgesetzt werden. 

Fuß- und Radverbindung  

› Verbindung im Süden entlang der Bahnschienen „Jungfernsteig“ sollte ausgebaut werden. 

› Der Rundgang sollte im Süden verlängert werden: Verlängerung der Bachstraße über die 

Grünfläche nördlich der ehem. JVA entlang des Verlaufs der Stendlitz bis zum Bauhof, 

Jahnsportplatz und entlang der Gleise 
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› Der Rundweg sollte an historisch wichtigen Orten vorbeiführen und auf Tafeln diese erläu-

tern. 

› Die Verbindung zwischen den Stationen des Rundweges durch die Wohngebiete kann 

schwierig bzw. unübersichtlich sein. Deshalb sollte der Rundweg ausgeschildert bzw. mar-

kiert werden. 

› Randbereiche und Gehwege am Alexanderplatz und entlang der Neubrandenburger 

Straße sollten saniert werden.  

› Der Radweg entlang der Wilhelm-Stolte-Straße direkt vor den Stadtwerken ist besonders 

sanierungsbedürftig. 

Sanierung der Straßen 

› Besonders wichtig sind die Sanierung der Bahnhofstraße sowie Wesenberger Straße. 

› Es sollte ein Einbahnstraßensystem geschaffen werden: Straße der Freundschaft – Josef-

Jakubowski-Straße – Alte Mühlenstraße 

› Es sollte geprüft werden, ob die Wesenberger Straße als Einbahnstraße qualifiziert werden 

kann. 

› Die Sanierung der Seitenstraßen sollte prioritär zu der Sanierung der Wilhelm-Stolte-

Straße umgesetzt werden. 

› Als besonders wichtig wird die Sanierung der Josef-Jakubowski-Straße, der Schulstraße 

und der Kreuzung Schulstraße – Wilhelm-Stolte-Straße gesehen. 

› In der Josef-Jakubowski-Straße fehlen Parkplätze, da immer mehr junge Familien zuzie-

hen. 

› Bei der Sanierung der Straßen sollen barrierefreie Übergänge (abgesenkte Bordsteine) ge-

schaffen werden.  

ÖPNV 

› Auf Höhe des Jahnsportparks sollte eine Haltestelle an der Wilhelm-Stolte-Straße ergänzt 

werden. Anmerkung Stadt: Verantwortung liegt hauptsächlich beim Verkehrsbetreiber und 

ist nur bedingt durch die Stadt beeinflussbar. 

Erschließung der Kita Löwenzahn 

› Für den Ausbau der Erschließung der Kita Löwenzahn steht insbesondere in der Neubran-

denburger Straße nur wenig Raum zur Verfügung, da diese von Bebauung umgeben ist. 

Klimaschutz/Energie 

› Alle Straßenlampen sollten mit PV ausgestattet werden. 
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10.1 Rahmenplan Grün- und Freiraum 

Begrünung 

› Für Begrünung im Stadtraum sollten nur heimische Pflanzen genutzt werden. 

› Begrünung ist sehr wichtig in Strelitz-Alt. Eine Versiegelung ohne schattenspendende Ele-

mente wie am Alex sollte vermieden werden.  

› Sanierungsbedürftige Straßen sollten zusätzlich ein Begrünungskonzept erhalten.  

Grünfläche im Süden an der Wilhelm-Stolte-Straße 

› Grünfläche sollte in den Rahmenplan aufgenommen werden. 

› Freifläche stellt als ehemaliger fürstlicher Garten das Zentrum der „Mutterstadt Strelitz“ 

dar und sollte als öffentliche Parkanlage für das Wohngebiet gestaltet werden. 

Jahnsportplatz 

› Der Jahnsportplatz ist nicht überschwemmt und funktioniert aktuell gut. 

› Es werden mehr multifunktionale Sportstätten in Strelitz-Alt gewünscht für alle Generatio-

nen (z.B. Volleyballfeld, Tischtennisplatten, Fitness- und Bewegungsräume). 

› Der Jahnsportplatz benötigt mehr Parkplätze.  

 

Klimaschutz / Energie 

› Hinweis Anwohner: Nach einer Anfrage an die Wohngesellschaft sind PV-Anlagen auf dem 

Dach des Gebäudes Wilhelm-Stolte-Straße 33 – 47 aus statischen Gründen nicht möglich. 

› PV-Freifläche am Spiegelberg wird positiv gesehen, diese sollte aufgeständert gebaut wer-

den, um die Flächen darunter (zum Beispiel für extensive Viehhaltung) nutzen zu können. 

Regenwassermanagement 

› Die Gartenanlage zwischen dem Netto-Parkplatz und dem ehemaligen Ärztehaus steht bei 

Starkregen regelmäßig unter Wasser. 
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PRIORISIERUNG DER MAßNAHMEN 
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Maßnahme  Anzahl Punkte 

Sanierung der Wesenberger Straße  27 

Sanierung Bauhof  22 

Umnutzung des ehemaligen Bahnhofsgebäudes  20 

Aufwertung und Neuordnung des Geländes der ehemaligen JVA  19 

Sanierung der Hittenkoferstraße  17 

Qualifizierung des Stadtparkes mit integriertem Spielplatz unter Beachtung von 

Klimaschutzmaßnahmen  

15 

Umbau/Sanierung St. Georgs Kirche  13 

Neuordnung der Wilhelm-Stolte-Straße inkl. Gestaltung der Ortseingänge 12 

Entwicklung Nachbarschaftshaus/Begegnungsstätte im ehemaligen Gebäude 

der Feuerwehr  

11 

Sanierung der Bahnhofstraße  9 

Entwicklung eines Regenwassermanagementkonzeptes für die Gebäude der 

Wohnungsbaugesellschaften/-genossenschaften entlang der Wilhelm-Stolte-

Straße  

8 

Stärkung der Wegeverbindung Domjüchsee 6 

Sanierung der Daniel-Sanders-Straße  6 

Entwicklung Großer Spiegelberg  5 

Ausbau der Fuß- und Radwegeverbindungen zwischen den Begegnungs- und 

Erholungsorten  

4 

Qualifizierung der Freiflächen nördlich des Bahnhofs entlang der Bahntrasse  4 

Qualifizierung des Jahnsportplatzes 4 

Neubau der Außensportanlagen der Grundschule  4 

Neuanlage des Festplatzes auf der Freifläche Wilhelm-Stolte-Straße/Neubran-

denburger Straße  

4  
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Entwicklung eines Spielplatzes auf der Freifläche im südlichen Abschnitt der 

Wesenberger Straße 

3 

Sanierung der Schulstraße  3 

Aufwertung der Freifläche an der Wilhelm-Stolte-Straße/Schulstraße 2 

Qualifizierung der Grünfläche an der Wilhelm-Stolte-Straße /Hittenkofer Straße 

als öffentlicher Aufenthaltsplatz 

2 

Sanierung der Josef-Jakubowski-Straße  2 

Sanierung der Straße der Freundschaft  2 

Stärkung der Grünverbindungen ins Umland  2 

Sanierung und Erschließung der Kita Löwenzahn  2 

Neuordnung und Nachverdichtung Gebiet an der Bachstraß e 2 

Sanierung Alte Mühlenstraße  1 

Neuordnung und Nachverdichtung Gebiet an der Bahnhofstraße/Am Bahnhof  0 

Neuordnung und Nachverdichtung des Parkplatzes Wilhelm-Stolte-

Straße/Stendlitzstraße 

0 

Neuordnung und Nachverdichtung nördlich der Kita Löwenzahn 0 

Neuordnung und Nachverdichtung Gebiet südlich der Bohlenstraße 0 

Aufwertung und Teilentsiegelung der bestehenden Parkplätze  0 

Tabelle 1: Sortierung der Maßnahmen nach Anzahl der Punkte 

Straße  Anzahl Punkte  

Sanierung der Wesenberger Straße  27 

Sanierung Bauhof  22 

Sanierung der Hittenkoferstraße  17 

Neuordnung der Wilhelm-Stolte-Straße inkl. Gestaltung der Ortseingänge 12 

Sanierung der Bahnhofstraße  9 

Sanierung der Daniel-Sanders-Straße  6 
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Sanierung der Schulstraße  3 

Sanierung der Josef-Jakubowski-Straße  2 

Sanierung der Straße der Freundschaft  2 

Sanierung Alte Mühlenstraße  1 

Tabelle 2: Priorisierung der Maßnahmen durch die Einwohnenden 
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